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Zusammenfassung 

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung wurde die zu erwartende Geräuschsituation innerhalb 

des Bebauungsplangebietes Nr. D 156 "Conrebbersweg West, III. Abschnitt" im Stadtteil Conreb-

bersweg der Stadt Emden durch Straßen- und Schienenverkehr ermittelt und beurteilt.  

Die schalltechnischen Untersuchungen zum Straßen- und Schienenverkehr erfolgten auf der Basis 

einer Verkehrsuntersuchung, die die Prognoseverkehrsbelastung für das Jahr 2035 aufzeigt, sowie 

auf Zugdaten der Deutsche Bahn AG für die Bahnstrecke 1570 Emden - Abelitz (Prognose 2030).  

Die schalltechnische Untersuchung zum Verkehrslärm hat ergeben, dass in Teilbereichen des Be-

bauungsplangebietes tags und nachts Überschreitungen der für Allgemeine Wohngebiete (WA) 

bzw. für Mischgebiete (MI) und Gewerbegebiete (GE) geltenden schalltechnischen Orientierungs-

werte des Beiblatt 1 zu DIN 18005-1 durch den Straßenverkehr hervorgerufen werden. Für Urbane 

Gebiete (MU) werden hier ersatzweise die Werte für Mischgebiete zugrunde gelegt, da Urbane 

Gebiete in der DIN 18005-1 keine Berücksichtigung finden. Auf Grund der Überschreitungen sind 

Lärmschutzmaßnahmen zum Schutz der Außenwohnbereiche und der Wohn- und Aufenthalts-

räume der geplanten Bebauung im Bebauungsplan festzusetzen. 

Die Erläuterungen dieser Maßnahmen sind im Kapitel 4.1.2 enthalten. Im Kapitel 4.1.3 sind zudem 

Vorschläge für textliche Festsetzungen im Bebauungsplan aufgeführt. 

Darüber hinaus wurde die Verkehrslärmsituation für den weiteren Änderungsbereich der 67. Ände-

rung des Flächennutzungsplans (s. Lageplan in Anlage 1.2) dargestellt und mögliche Konflikte in 

Hinblick auf die geplante Ausweisung von Wohnbauflächen aufgezeigt. Diese Untersuchungen 

zeigen, dass im weiteren Änderungsbereich der 67. Änderung des Flächennutzungsplans im Ta-

geszeitraum Beurteilungspegel hervorgerufen werden, die den schalltechnischen Orientierungs-

wert für Allgemeine Wohngebiete (WA) von 55 dB(A) nur in Teilbereichen im Süden und Osten 

einhalten. Nachts wird der schalltechnische Orientierungswert für Allgemeine Wohngebiete von  

45 dB(A) bis auf den äußersten Süden und einem kleinen Bereich im Osten im gesamten Ände-

rungsbereich der 67. Änderung des Flächennutzungsplans überschritten; im Nahbereich der Stra-

ßen- und Bahntrassen teils erheblich. 

Entsprechende Planungshinweise sind im Kapitel 4.2.2 beschrieben. 
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Weiterhin wurde die Verkehrslärmsituation im Bereich der von dem Neubau der Haupterschlie-

ßungsstraßen sowie einer zusätzlichen Straßenverbindung parallel zur Bahnstrecke (Franeker 

Weg Süd) betroffenen Siedlungsgebiete ermittelt und beurteilt.  

Die Berechnungen hierzu zeigen, dass bei alleiniger Betrachtung der Straßenneubauabschnitte 

(dies sind die geplanten Haupterschließungsstraßen, die Verbindungsstraße westlich der Bahnlinie 

in Verlängerung des Franeker Wegs sowie der Früchteburger Weg zwischen der Planstraße Süd 

und dem Knotenpunkt Steinweg/Früchteburger Straße einschließlich des Kreisverkehrs und der 

baulichen Änderungen im Bereich des Steinwegs und des Früchteburger Wegs) die für die Beurtei-

lung heranzuziehenden Immissionsgrenzwerte der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV) 

an einzelnen Gebäuden am Steinweg, an der Straße Früchteburg, Am Früchteburger Weg und an 

der Schweriner Straße tags und nachts überschritten werden.  

Bei Betrachtung der Gesamtverkehrslärmsituation (Straßen- und Schienenverkehr) wird deutlich, 

dass an den Immissionsorten, an denen die Grenzwerte alleine schon durch die Straßenneubau-

abschnitte überschritten werden, die Beurteilungspegel durch die vorhandenen Straßen- und 

Schienenabschnitte teilweise weiter erhöht, die Grenzwerte von 70/60 dB(A) tags/nachts allerdings 

nicht überschritten werden. 

An den weiteren Immissionspunkten, an denen die anteiligen Beurteilungspegel der Straßenneu-

bauabschnitte die Grenzwerte der 16. BImSchV nicht überschreiten, liegen tags und nachts viel-

fach Überschreitungen der Grenzwerte in der Gesamtbelastung - maßgeblich verursacht durch  

die bestehenden Straßen- und Schienenverkehrswege - vor. Dabei wird die Grenze der Gesund-

heitsgefährdung tags/nachts (70 dB(A)/60 dB(A)) an keinem Immissionspunkt erreicht.  

Eine Diskussion der Verkehrslärmsituation und möglicher Minderungsmaßnahmen enthält das 

Kapitel 5 des vorliegenden Berichts. 

Abschließend wurde der Einfluss einer 2,5 m hohen Lärmschutzwand im Bereich der neuen An-

bindung an den Franekerweg geprüft. Die Berechnungsergebnisse zeigen, dass durch die Wand 

teils eine Minderung der Beurteilungspegel hervorgerufen durch den Staßenneubau um bis zu  

5 dB bewirkt wird.  
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 Situation und Aufgabenstellung 1

Die Stadt Emden plant im Rahmen des Bauleitplanverfahrens Nr. D 156 "Conrebbersweg West, 

III. Abschnitt" im Stadtteil Conrebbersweg der Stadt Emden die Ausweisung von Wohnbauflächen 

in Allgemeinen Wohngebieten, eines Urbanen Gebietes, eines Sondergebietes sowie eines Ge-

werbegebietes (s. Rahmenplanung der Anlage 1). Die Stadt Emden führt zur planerischen Vorbe-

reitung der Entwicklung des neuen Stadtteilprojektes weiterhin die 67. Änderung des Flächennut-

zungsplanes (FNP) sowie zeitgleich das Bauleitplanverfahren D 156 Conrebbersweg-West, I. Ab-

schnitt zur verkehrlichen Sicherung der für die Entwicklung des gesamten Stadtteils erforderlichen 

Haupterschließungsstraßen durch. 

Im Rahmen des vorbeugenden Immissionsschutzes ist für den Bebauungsplan Nr. D 156 "Con- 

rebbersweg West, III. Abschnitt" zu prüfen, ob die Anforderungen an gesunde Wohn- und Aufent-

haltsverhältnisse im Plangebiet eingehalten werden. Hierzu wird eine schalltechnische Untersu-

chung zur Verkehrslärmsituation im Plangebiet - ausgehend im Wesentlichen von der nördlich des 

Plangebiets verlaufenden Bundesautobahn A 31, von den im Bauleitplanverfahren D 156 Conreb-

bersweg-West, I. Abschnitt geplanten Haupterschließungsstraßen sowie von der Bahnstrecke 

1570 Emden - Abelitz, zwischen A 31 und Bf Emden - durchgeführt. Die Beurteilung der Verkehrs-

lärmsituation erfolgt anhand der schalltechnischen Orientierungswerte des Beiblattes 1 zu  

DIN 18005-1 [2].  

Bei Überschreitungen der schalltechnischen Orientierungswerte sind entsprechende Hinweise und 

Maßnahmen zum Schallimmissionsschutz für das Bebauungsplangebiet Nr. D 156 "Conrebbers-

weg West, III. Abschnitt" auszuarbeiten. 

Darüber hinaus soll die Verkehrslärmsituation für den weiteren Änderungsbereich der 67. Ände-

rung des Flächennutzungsplans (s. Rahmenplan in Anlage 1) dargestellt und mögliche Konflikte in 

Hinblick auf die geplante Ausweisung von Wohnbauflächen aufgezeigt werden. 

Weiterhin soll die Verkehrslärmsituation im Bereich der von dem Neubau der Haupterschließungs-

straßen sowie einer zusätzlichen Straßenverbindung parallel zur Bahnstrecke (Franeker Weg Süd) 

betroffenen Siedlungsgebiete ermittelt und geprüft werden, ob aktive Schallschutzmaßnahmen 

zum Schutz der vorhandenen Siedlungsgebiete vorgesehen werden müssen. 
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Außerdem soll unabhängig von ihrer Notwendigkeit der Einfluss einer Lärmschutzwand entlang der 

neuen Straßenverbindung parallel zur Bahnstrecke (Franekerweg Süd) auf die Verkehrslärmsitua-

tion im Bereich des betroffenen Siedlungsgebietes westlich der Straße untersucht werden.  

Der vorliegende gutachtliche Bericht dokumentiert die hierzu durchgeführten schalltechnischen 

Untersuchungen. 
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 Grundlagen zur Beurteilung der Verkehrslärmimmissionen 2

Die Beurteilung von Verkehrslärmeinwirkungen erfolgt im Rahmen der städtebaulichen Planung 

auf der Grundlage der DIN 18005-1 [1]. Im Beiblatt 1 zu DIN 18005-1 [2] sind schalltechnische 

Orientierungswerte enthalten, deren Einhaltung oder Unterschreitung anzustreben sind, um die mit 

der Eigenart des betreffenden Baugebietes verbundene Erwartung auf angemessenen Schutz vor 

Lärmbelastungen zu erfüllen. Für die Beurteilung ist tags der Zeitraum von 06:00 Uhr bis 22:00 Uhr 

und nachts von 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr zu Grunde zu legen. Da Urbane Gebiete (MU) in der  

DIN 18005 keine Berücksichtigung finden, werden hier ersatzweise die strengeren schalltechni-

schen Orientierungswerte für Mischgebiete (MI) als Beurteilungsgrundlage verwendet. Weiterhin 

ist für das geplante Sondergebiet (SO) die Beurteilung wie für ein Gewerbegebiet (GE) vorgesehen 

[11]. 

Für Verkehrslärmeinwirkungen gelten die folgenden schalltechnischen Orientierungswerte: 

Tabelle 1 Gebietsnutzung und schalltechnische Orientierungswerte des Beiblattes 1 zu 

DIN 18005-1 [2] für Verkehrslärm 

Gebietsnutzung schalltechnische Orientierungswerte in dB(A) bei Verkehrs-

lärmeinwirkungen gemäß Beiblatt 1 zu DIN 18005-1 [2] 

 tags nachts 

Allgemeine Wohngebiete (WA) 55 45 

Mischgebiete (MI) 60 50 

Gewerbegebiete (GE) 65 55 

In der DIN 18005-1 [1] wird darauf hingewiesen, dass der Belang des Schallschutzes bei der in der 

städtebaulichen Planung erforderlichen Abwägung der Belange als ein wichtiger Planungsgrund-

satz neben anderen Belangen - z. B. dem Gesichtspunkt der Erhaltung überkommener Stadtstruk-

turen - zu verstehen ist. Die Abwägung kann in bestimmten Fällen bei Überwiegen anderer Belan-

ge - insbesondere in bebauten Gebieten - zu einer entsprechenden Zurückstellung des Schall-

schutzes führen. Das Beiblatt 1 zu DIN 18005-1 [2] gibt Hinweise, dass sich in vorbelasteten Be-

reichen, insbesondere bei vorhandener Bebauung, bestehenden Verkehrswegen und in Gemenge-

lagen, die Orientierungswerte oft nicht einhalten lassen.  
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Wo im Rahmen der Abwägung mit plausibler Begründung von den Orientierungswerten abgewi-

chen werden soll, weil andere Belange überwiegen, sollte möglichst ein Ausgleich durch andere 

geeignete Maßnahmen (z. B. geeignete Gebäudestellung und Grundrissgestaltung, bauliche 

Schallschutzmaßnahmen) vorgesehen und planungsrechtlich abgesichert werden. 

Ggf. kann im Rahmen der Abwägung in der städtebaulichen Planung - mit plausibler Begründung - 

eine Überschreitung der schalltechnischen Orientierungswerte bis zu den Immissionsgrenzwerten 

der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV [3]) ohne weitergehende aktive Lärmschutz-

maßnahmen zugelassen werden, da die Immissionsgrenzwerte im Sinne der 16. BImSchV [3] mit 

gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnissen in den jeweiligen Gebietskategorien vereinbar sind. Die 

Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV [3] sollten jedoch ohne weitergehende Maßnahmen nicht 

überschritten werden. Da auch hier das Urbane Gebiet keine Berücksichtigung findet wird genau 

wie bei den Orientierungswerten auf die Immissionsgrenzwerte für Mischgebiete zurückgegriffen. 

Für die geplanten Gebietsnutzungen gelten folgende Immissionsgrenzwerte gemäß § 2 der 

16. BImSchV [3]: 

Tabelle 2 Gebietsnutzung und Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV [3] 

Gebietsnutzung Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV [3] 

 tags nachts 

Reine und Allgemeine Wohngebiete 59 49 

Mischgebiete 64 54 

Gewerbegebiete 69 59 

Ferner wird im Sinne der Lärmvorsorge empfohlen, in Bereichen mit einem Beurteilungspegel von 

70 dB(A) tags oder 60 dB(A) nachts oder darüber hinaus keine schutzbedürftigen Nutzungen zuzu-

lassen. Diese Werte kennzeichnen die Grenze, ab der nach den Erkenntnissen der Lärmwirkungs-

forschung eine Gesundheitsgefährdung beginnen kann. 
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 Berechnung der Geräuschemissionen und -immissionen 3

3.1 Straßenverkehr 

3.1.1 Berechnungsverfahren Straßenverkehr 

Die Berechnung der durch den KFZ-Verkehr verursachten Immissionspegel erfolgt nach dem Teil-

stückverfahren der RLS-90 [4]. Danach wird der auf einem Fahrstreifen fließende Verkehr als eine 

Linienschallquelle in 0,5 m Höhe über der Mitte des Fahrstreifens betrachtet. 

Der Mittelungspegel eines Teilstückes der Linienschallquelle errechnet sich nach der Gleichung: 

Lm,i = Lm,E + DI + DS + DBM + DB 

mit  

Lm,i ≙ Mittelungspegel von einem Teilstück in dB(A) 

Lm,E ≙ Emissionspegel für das Teilstück in dB(A) 

Der Emissionspegel Lm,E ist der Mittelungspegel in 25 m Abstand von der Straßen-

achse bei freier Schallausbreitung unter Berücksichtigung von Korrekturfaktoren für 

unterschiedliche Höchstgeschwindigkeiten, Straßenoberflächen, Steigungen und 

Gefälle, einfache Reflexionen, maßgebliche stündliche Verkehrsstärke und prozen-

tualen LKW-Anteil 

DI ≙ Korrektur zur Berücksichtigung der Teilstücklänge: 

  DI = 10  lg (l) in dB 

DS ≙ Pegeländerung zur Berücksichtigung des Abstandes und der 

  Luftabsorption in dB 

DBM ≙ Pegeländerung zur Berücksichtigung der Boden- und  

  Meteorologiedämpfung in dB 

DB ≙ Pegeländerung durch topografische und bauliche 

  Gegebenheiten in dB 
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Die Pegel der Teilstücke sind energetisch zum Mittelungspegel zusammenzufassen: 

imL

i
mL ,1,010lg10   

mit 

Lm  ≙ Mittelungspegel von einer Straße in dB 

Lm,i ≙ Mittelungspegel von einem Teilstück in dB 

Der Beurteilungspegel von einer Straße ist dann 

Lr = Lm + K 

mit 

Lr ≙ Beurteilungspegel von einer Straße in dB 

Lm ≙ Mittelungspegel von einer Straße in dB 

K ≙ Zuschlag für erhöhte Störwirkungen von lichtzeichengeregelten Kreuzungen und  

 Einmündungen in dB 

3.1.2 Ausgangsdaten Straßenverkehr 

Grundlage der schalltechnischen Untersuchungen zum Straßenverkehrslärm sind Berechnungser-

gebnisse der SHP Ingenieure GbR zur Prognosebelastung 2035 [13]. Bei diesen Berechnungen 

wurde die geplante Situation mit den Haupterschließungsstraßen zugrunde gelegt. 

Die geplante Haupterschließungsstraße soll die Autobahnanschlussstelle Nr. 2 "Pewsum/Con-

rebbersweg" der A 31 direkt mit dem Stadtteil Früchteburg verbinden. Dies schließt den Ausbau 

des Früchteburger Wegs ein. Der Knotenpunkt mit dem Steinweg ist laut derzeitigem Planungs-

stand als Kreisverkehr vorgesehen. Voraussetzung für diese direkte Verbindung ist die Herstellung 

einer neuen Querung der Bahnstrecke Emden - Norddeich in Höhe der Verlängerung des Früchte-

burger Wegs, die nach derzeitigem Kenntnisstand als Unterführung ausgebildet werden soll. Im 

Sinne eines "worst case" wird hier im Berechnungsmodell jedoch ein plangleicher Bahnübergang 

berücksichtigt. Eine Unterführung würde durch die Absenkung der Straße zu einer Minderung des 

Straßenverkehrslärms in diesem Bereich führen. 
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Außerdem soll der rund 330 m nördlich gelegene, gegenwärtig vorhandene Bahnübergang am 

Steinweg bzw. Franekerweg, in jedem Fall geschlossen werden. Aufgrund dieser Rahmenbedin-

gungen ist gleichfalls eine neue Verbindungsstraße in Verlängerung des Franekerwegs parallel zur 

Bahnstrecke zwingend erforderlich (2-spurige Stadtstraße eingebettet in eine Tempo-30-Zone). 

Somit werden folgende, in der Tabelle 3 aufgeführten Ausgangsdaten zum Verkehrsaufkommen 

angesetzt. 

Tabelle 3 Zusammenstellung der Verkehrsdaten (Prognose 2034) [13] 

Straßenbezeichnung DTV 

KFZ/24 h 

MT 

KFZ/h 

MN 

KFZ/h 

pT 

% 

pN 

% 

BAB A 31 - Nord 15.400 888 148 14 5 

BAB A 31 - Nordwest 21.200 1.223 204 14 5 

Planstraße West 8.200 473 79 6 2 

Planstraße Süd 6.600 381 64 7 3 

Früchteburger Weg 9.100 525 88 9 3 

Franekerweg Süd 3.800 219 37 4 1 

Franekerweg Nord 1.200 69 12 4 1 

Conrebbersweg 1.400 81 13 4 1 

Steinweg (Nord) 7.600 438 73 6 2 

Steinweg (Süd) 9.100 525 88 6 2 

mit 

DTV ≙ Durchschnittliche Tägliche Verkehrsstärke in KFZ/24 h 

MT/N ≙ maßgebende stündliche Verkehrsstärke in KFZ/h tags bzw. nachts 

pT/N ≙ maßgebender LKW-Anteil (über 2,8 t zul. Gesamtgewicht) tags bzw. nachts 
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Für die Planstraße Nord wird auf die Daten des Conrebbersweg zurückgegriffen, da diese in erster 

Linie eine "Verlängerung" des Conrebbersweg darstellt. Auf Grund der Abbindung des Steinwegs 

vom Franekerweg sind dann auf dem als Sackgasse verbleibenden Teilstück keine wesentlichen 

Verkehre mehr anzunehmen. Nach Abschätzung der Stadt Emden [15] kann eine Verkehrsmenge 

von ca. 50 KFZ/24 h angenommen werden. Die LKW-Anteile werden nach den RLS-90 [4] mit tags 

10 % und nachts 3 % für Gemeindestraße angesetzt. 

Als Fahrbahnbelag werden für alle relevanten Straßenabschnitte Asphaltbeton, nicht geriffelter 

Gußasphalt oder schalltechnisch gleichwertige Beläge berücksichtigt. Hierfür wird gemäß der  

RLS-90 [4] kein Abschlag für lärmmindernde Eigenschaften vergeben. Die zulässige Höchstge-

schwindigkeit wird anhand der örtlichen Beschilderungen berücksichtigt.  

Hierbei ist weitestgehend von 50 km/h für PKW und LKW auszugehen. Auf der Bundesautobahn 

A 31 gelten zulässige Höchstgeschwindigkeiten von 130 km/h für PKW und von maximal 80 km/h 

für LKW. Für die neue Verbindungsstraße in Verlängerung des Franekerwegs wird eine zulässige 

Geschwindigkeit von 30 km/h für alle KFZ berücksichtigt. Die erhöhte Störwirkung von lichtzei-

chengeregelten Kreuzungen und Einmündungen ist im vorliegenden Fall nicht zu berücksichtigen. 

Steigungen oder Gefälle von mehr als 5 % werden entsprechend den örtlichen Gegebenheiten 

berücksichtigt. 

Die entsprechenden Ausgangsdaten sind dem Berechnungsdatenblatt der Anlage 2 zu entneh-

men.  

3.2 Schienenverkehr 

3.2.1 Berechnungsverfahren Schienenverkehr 

Bei der Berechnung der von Schienenwegen ausgehenden Geräusche werden gemäß Anlage 2 

der 16. BImSchV [3] Strecken mit gleicher Verkehrszusammensetzung, Geschwindigkeitsklasse, 

Fahrbahnart, Kurvenradien und Fahrflächenzustand sowie Bahnhofsbereiche und Haltestellen, 

Brücken, Viadukte und Bahnübergänge zu einzelnen Abschnitten mit gleichmäßiger Schallemissi-

on als Teilstücke zusammengefasst. Dabei werden verschiedene Geräuschquellen mit unter-

schiedlichen Quellhöhen und Frequenzspektren in den Oktavbändern mit den Mittenfrequenzen  

63 Hz bis 8 kHz berücksichtigt. Die für Eisenbahnen zu verwendenden Parameter sind auf Basis 

der örtlichen Gegebenheiten, der jeweiligen Streckenbelegung und Zugzusammenstellung ent-

sprechend § 4 sowie dem Beiblatt 1 der Anlage 2 der 16. BImSchV [3] zu wählen. 
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Die Zerlegung in Teilstücke erfolgt bei Anwendung der Schallimmissions-Prognosesoftware 

SoundPLAN [9] rechnerintern nach den Vorgaben der Anlage 2 der 16. BImSchV [3] und wird  

hier nicht näher dokumentiert. 

Die Berechnung der Schallimmissionen von Eisenbahnen an einem Immissionsort erfolgt als äqui-

valenter Dauerschalldruckpegel LpAeq für den Zeitraum einer vollen Stunde durch die energetische 

Addition der Beiträge von allen Teilschallquellen, allen Höhenbereichen, allen Teilstücken, allen 

Teilflächen und allen Ausbreitungswegen nach folgender Gleichung der Anlage 2 der 

16. BImSchV [3]: 
















   

w,k,h,f

)ADDL(1,0
pAeq

S

w,Sk,h,fSk,w,Sk,ISk,h,f,WA10lg10L

 

mit 

f  ≙ Zähler für Oktavband 

h  ≙ Zähler für Höhenbereich 

Sk  ≙ Zähler für Teilstück oder einen Abschnitt davon 

w  ≙ Zähler für unterschiedliche Ausbreitungswege 

Sk,h,f,WAL  ≙ A-bewerteter Schallleistungspegel der Punktschallquelle in der Mitte des  

  Teilstücks Sk , der die Emission aus dem Höhenbereich h  angibt nach der  

  Gleichung (Gl. 6) der Anlage 2 der 16. BImSchV [3] in dB(A) 

w,Sk,ID  ≙ Richtwirkungsmaß für den Ausbreitungsweg w  nach der Gleichung (Gl. 8) der 

  Anlage 2 der 16. BImSchV [3] in dB 

Sk,D  ≙ Raumwinkelmaß nach der Gleichung (Gl. 9) der Anlage 2 der 16. BImSchV [3] in dB 

w,Sk,h,fA  ≙ Ausbreitungsdämpfungsmaß im Oktavband f  im Höhenbereich h  vom  

  Teilstück Sk  längs des Weges w  nach der Gleichung (Gl. 10) der Anlage 2 der  

   16. BImSchV [3] in dB 
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Der Beurteilungspegel Lr errechnet sich anschließend aus dem äquivalenten Dauerschalldruckpe-

gel der Zeiträume tags und nachts unter Berücksichtigung der Verkehrsmengen. Je Zeitbereich 

errechnet sich der Beurteilungspegel nach folgender Gleichung: 

SpAeqr KLL   

mit 

pAeqL   ≙ äquivalenter Dauerschalldruckpegel von Strecken in dB(A) 

SK   ≙ Pegelkorrektur Straße - Schiene nach Nummer 2.2.18 in dB ( SK  = -5 dB zur  

                       Berücksichtigung der geringeren Störwirkung des Schienenverkehrslärmes  

                       gegenüber dem Straßenverkehrslärm ("Schienenbonus")) 

Pegelkorrekturen für ton-, impuls- oder informationshaltige Geräusche sind in der Berechnung der 

Schallemission enthalten und werden bei der Bildung des Beurteilungspegels nicht gesondert an-

gesetzt. 

Gemäß Punkt 2.2.18 der Anlage 2 (Berechnung des Beurteilungspegels für Schienenwege) zur 

16. BImSchV [3] wurde die Anwendung der Pegelkorrektur SK ("Schienenbonus") durch das Elfte 

Gesetz zur Änderung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes vom 2. Juli 2013 (BGBl. I S. 1943) 

mit Wirkung zum 1. Januar 2015 für Eisenbahnen und zum 1. Januar 2019 für Straßenbahnen 

abgeschafft (vgl. § 43 Absatz 2 Satz 2 und 3 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes) und demzu-

folge nicht berücksichtigt.  

3.2.2 Ausgangsdaten 

Durch die Deutsche Bahn AG wurden Prognosedaten für das Jahr 2030 zur Strecke 1570 Emden -

Abelitz, zwischen der A 31 und Bf Emden, wie folgt zur Verfügung gestellt [12]: 
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Tabelle 4 Bahnstrecke 1570, Prognose 2030 

Zu-

gart-

Trak- 

tion 

Anzahl Züge vmax

km/

h 

Fahrzeugkategorien gemäß Schall 03 im Zugverband 

 Tag Nacht Fahzeug- 

kategorie 

An-

zahl 

Fahr-

zeug- 

katego-

rie 

An-

zahl 

Fahr-

zeug- 

katego-

rie 

An-

zahl 

Fahrzeug- 

kategorie 

An-

zahl 

Fahr-

zeug- 

katego-

rie 

An-

zahl 

GZ-E 2 2 90 7-Z5_A4 1 10-Z5 30 10-Z18 8     

IC-E 29 3 90 7-Z5_A4 1 9-Z5 12       

RV-ET 15 5 90 5-Z5_A10 3         

Die einzelnen Fahrzeugkategorien der verschiedenen Zugverbände sind entsprechend den Kodie-

rungen in der Tabelle 2 dem Beiblatt 1 der Anlage 2 der 16. BImSchV [3] zu entnehmen (Nummer 

der Fahrzeugkategorie - Zeilennummer der Tabelle für die Fahrzeugkategorie_Anzahl der Ach-

sen). Die den Berechnungen zu Grunde gelegten Emissionsdaten sind der Anlage 3 zu entneh-

men. 
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 Berechnungsergebnisse, Beurteilungen und Maßnahmen 4

4.1 Verkehrslärmsituation im Plangebiet D 156 "Conrebbersweg West, III. Abschnitt" 

4.1.1 Berechnungsergebnisse und Beurteilungen 

Im Rahmen der Bauleitplanung ist zu prüfen, ob innerhalb des Plangebietes unzulässige Ge- 

räuschimmissionen im Sinne der DIN 18005-1 [1] bei Ausweisung als Allgemeines Wohngebiet 

(WA), Urbanes Gebiet (MU) bzw. als Gewerbegebiet (GE) auftreten.  

Die Berechnung der Verkehrslärmsituation erfolgt für typische Außenwohnbereiche in Terrassen-

lage sowie für das vom Lärm repräsentativ betroffene Geschoss im Plangebiet. Die zugehörigen 

Berechnungsergebnisse sind der Anlage 4 als farbige Rasterlärmkarten für den Tages- und Nacht-

zeitraum zu entnehmen.  

ebenerdige Außenwohnbereiche (Terrassen etc.) 

Gemäß der 16. BImSchV [3] liegt der maßgebliche Immissionsort 2 m über der Mitte der als eben-

erdiger Außenwohnbereich (z. B. Terrassen) genutzten Fläche. Maßgeblich für die Beurteilung der 

Geräuschsituation in den Außenwohnbereichen ist in Anlehnung an die Verkehrslärmschutzrichtli-

nien [5] ausschließlich die Verkehrslärmbelastung im Tageszeitraum. 

Der schalltechnische Orientierungswert des Beiblatts 1 zu DIN 18005-1 [2] für Gewerbegebiete 

(GE) von tags 65 dB(A) wird lediglich in einem Teilbereich im Süden des geplanten Sondergebie-

tes im unmittelbaren Nahbereich der geplanten Erschließungsstraße nordwestlich des nördlichen 

Kreisverkehrs sowie in einem kleinen Bereich der Gewerbeflächen im Norden nahe der Autobahn 

überschritten. In diesem Bereich wären nach den Beurteilungskriterien der DIN 18005-1 [1] Au-

ßenwohnbereiche (z. B. Terrassen an betriebsgebundenen Wohnhäusern)  

ohne weitere Schallschutzmaßnahmen auszuschließen.  

Im Rahmen der Abwägung in der städtebaulichen Planung kann - mit plausibler Begründung - eine 

Überschreitung der schalltechnischen Orientierungswerte [2] bis zu den Immissionsgrenzwerten 

der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV [3]) ohne weitergehende aktive Lärmschutz-

maßnahmen zugelassen werden, da die Immissionsgrenzwerte im Sinne der 16. BImSchV [3] mit 

gesunden Wohn- bzw. Aufenthaltsverhältnissen in den jeweiligen Gebietskategorien vereinbar 

sind.  
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Der Immissionsgrenzwert der 16. BImSchV [3] für Gewerbegebiete (GE) von tags 69 dB(A) wird 

innerhalb der geplanten Sonder- und Gewerbeflächen nicht überschritten. 

Innerhalb der geplanten Wohngebiete wird der für Allgemeine Wohngebiete (WA) geltende Orien-

tierungswert [2] von tags 55 dB(A) in weiten Bereichen überschritten. Lediglich innerhalb der im 

Südosten gelegenen Wohngebiete wird dieser Wert tags unterschritten. Nach den Beurteilungskri-

terien der DIN 18005-1 [1] wären Außenwohnbereiche in den Bereichen mit Überschreitungen des 

schalltechnischen Orientierungswertes ohne weitere Schallschutzmaßnahmen nicht zulässig. 

Der Immissionsgrenzwert der 16. BImSchV [3] für Allgemeine Wohngebiete (WA) von tags 

59 dB(A) wird im Bereich der entlang der Haupterschließungsstraßen geplanten Wohnbauflächen 

ebenfalls noch überschritten.  

Innerhalb des geplanten Urbanen Gebietes wird der für Mischgebiete (MI) geltende Orientierungs-

wert [2] von tags 60 dB(A) im Nahbereich der Haupterschließungsstraßen überschritten. Nach den 

Beurteilungskriterien der DIN 18005-1 [1] wären Außenwohnbereiche in den Bereichen mit Über-

schreitungen des schalltechnischen Orientierungswertes ohne weitere Schallschutzmaßnahmen 

nicht zulässig. 

Der Immissionsgrenzwert der 16. BImSchV [3] für Mischgebiete (MI) von tags 64 dB(A) wird inner-

halb des geplanten Urbanen Gebietes nicht überschritten. 

Da in Teilbereichen des Plangebietes D 156 "Conrebbersweg West, III. Abschnitt" nach den allge-

meinen, in der Bauleitplanung anzusetzenden Maßstäben in Bezug auf die Einhaltung der schall-

technischen Orientierungswerte bzw. - mit plausibler Begründung - der Immissionsgrenzwerte der 

16. BImSchV [3], nicht ohne weiteres von gesunden Wohnverhältnissen auszugehen ist, sind 

Festsetzungen von Maßnahmen zum Schutz der Außenwohnbereiche im Bebauungsplan erforder-

lich. Vorschläge für die textlichen Festsetzungen im Bebauungsplan sind im Kapitel 4.1.3 aufge-

führt. 

Wohn- und Aufenthaltsräume 

In den Anlagen 4.2 und 4.3 sind die zu erwartenden Verkehrslärmimmissionen innerhalb des Plan-

gebiets D 156 "Conrebbersweg West, III. Abschnitt" bezogen auf das am stärksten von Verkehrs-

lärm betroffene Geschoss dargestellt. Die Anlage 4.2 enthält die Darstellung für den Tageszeit-

raum und die Anlage 4.3 für den Nachtzeitraum. 
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Wie die Berechnungsergebnisse der Anlage 4.2 zeigen, liegen tags im Bereich der Obergeschosse 

gegenüber den ebenerdigen Freibereichen bzw. Erdgeschossen entlang der Haupterschließungs-

straßen ca. 1 - 2 dB höhere Beurteilungspegel vor. Im nördlichen Bereich der Gewerbegebiete 

liegen auf Grund der für die Obergeschosse geringeren Abschirmwirkung des vorhandenen Lärm-

schutzwalls an der BAB A 31 um bis zu ca. 9 dB höhere Beurteilungspegel vor.  

Damit wird der schalltechnische Orientierungswert für Allgemeine Wohngebiete [2] im Bereich der 

geplanten Wohngebiete mit Ausnahme der süd-östlich gelegenen Flächen sowie im Norden und im 

Süden der Sondergebiets- bzw. Gewerbeflächen überschritten. Außerdem wird der schalltechni-

sche Orientierungswert für Mischgebiete [2] in einem Großteil des Urbanen Gebietes überschritten. 

Nachts ergeben sich auf Grund der zu berücksichtigenden Verkehrszahlen [12; 13] gegenüber 

dem Tageszeitraum ca. 8 dB bis 9 dB geringere Geräuschimmissionen aus dem Straßen- und 

Schienenverkehr. Damit werden die jeweils geltenden schalltechnischen Orientierungswerte im 

Bereich des geplanten Urbanen Gebietes insgesamt, im Großteil des geplanten Wohngebietes 

sowie im Norden und Süden der Sondergebiets- bzw. Gewerbeflächen überschritten. 

Die als Schwellenwerte für die Gefährdung der menschlichen Gesundheit in der Regel genannten 

Werte von 70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts werden lediglich im nördlichen Bereich des Gewer-

begebietes überschritten. Hier bietet es sich an die Baugrenzen entsprechend anzupassen.  

Auf Grund der festgestellten Überschreitungen der schalltechnischen Orientierungswerte des Bei-

blatts 1 zu DIN 18005-1 [2] für Allgemeine Wohngebiete (WA), Mischgebiete (MI) bzw. Gewerbe-

gebiete (GE) sind zum Schutz von Wohn- und Aufenthaltsräumen sowie für Außenwohnbereiche in 

den Obergeschossen (Balkone etc.) Vorgaben zu Lärmschutzmaßnahmen im Bebauungsplan 

festzusetzen. 

Im Nachtzeitraum liegen in Teilen des Plangebietes Beurteilungspegel größer 50 dB(A) vor (s. An-

lage 4.3). Daher kann davon ausgegangen werden, dass in diesem Bereich ein ungestörtes Schla-

fen bei Fenstern in Spaltlüftungsstellung nicht möglich ist. Somit sind schallgedämpfte Lüftungsein-

richtungen für Schlafräume und zum Schlafen geeignete Räume vorzusehen bzw. im Bebauungs-

plan festzusetzten.  

Vorschläge für die textlichen Festsetzungen im Bebauungsplan sind im Kapitel 4.1.3 aufgeführt. 



  
 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

 

Seite 21 von 43 zum Berichtsentwurf Nr. LL14775.2/01 

4.1.2 Anforderungen an die Schalldämmung von Außenbauteilen 

Allgemeines 

Auf Grund der festgestellten Verkehrslärmimmissionen ist für schutzbedürftige Räume, vor denen 

Überschreitungen der schalltechnischen Orientierungswerte des Beiblattes 1 zu DIN 18005-1 [2] 

für Verkehrslärm vorliegen, die Festsetzung von Anforderungen an die Bauausführung der Außen-

fassaden als passive Lärmschutzmaßnahmen erforderlich.  

Die schalltechnischen Anforderungen an die Bauausführung bei Neubauten bzw. baugenehmi-

gungspflichtigen Änderungen von Wohn- und Aufenthaltsräumen ergeben sich auf der Grundlage 

der DIN 4109-1 [6]. Hiernach ergeben sich die gesamten bewerteten Bau-Schalldämm-Maße 

R'w,ges der Außenbauteile für die unterschiedlichen Raumarten von schutzbedürftigen Räumen auf 

der Grundlage der vorliegenden maßgeblichen Außenlärmpegel La in dB(A).  

Die Bestimmung des maßgeblichen Außenlärmpegels La erfolgt gemäß DIN 4109-2 [6] allgemein 

aus dem zugehörigen Beurteilungspegel für die unterschiedlichen Lärmquellen (Straßen-, Schie-

nen-, Luft-, Wasserverkehr, Industrie/Gewerbe)  

‑ für den Tageszeitraum (06:00 Uhr bis 22:00 Uhr) durch Addition von 3 dB; 

‑ für den Nachtzeitraum (22:00 Uhr bis 06:00 Uhr) durch Addition von 3 dB zuzüglich eines 

Zuschlags zur Berücksichtigung der erhöhten nächtlichen Störwirkung (größeres Schutz-

bedürfnis in der Nacht) von 10 dB; dies gilt für Räume, die überwiegend zum Schlafen ge-

nutzt werden können. 

Maßgeblich ist die Lärmbelastung derjenigen Tageszeit, die die höhere Anforderung ergibt. Im 

vorliegenden Fall ist der Nachtzeitraum als maßgebliche Tageszeit zu Grunde zu legen. 

Zur Festlegung der Lärmpegelbereiche nach DIN 4109-2 [6] nennt diese als relevante Lärmquellen 

Straßen-, Schienen-, Luft-, Wasserverkehr und Industrie/Gewerbe. 

Bei der Überlagerung von mehreren (gleich- oder verschiedenartigen) Quellen ist die energetische 

Summe der einzelnen maßgeblichen Außenlärmpegel aller relevanten Lärmquellen zu ermitteln. 

Dabei ist der Beurteilungspegel für Schienenverkehr aufgrund der Frequenzzusammensetzung 

von Schienenverkehrsgeräuschen in Verbindung mit dem Frequenzspektrum der Schalldämm-

Maße von Außenbauteilen pauschal um 5 dB zu mindern.  
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Der ermittelten resultierenden Pegelsumme darf bei der Bildung des maßgeblichen Außenlärmpe-

gels gemäß Ziffer 4.4.5.7 der DIN 4109-2 [6] nur einmalig 3 dB aufaddiert werden. 

Hinsichtlich der Geräuscheinwirkungen aus Gewerbe- und Industrieanlagen kann - falls relevant - 

im Regelfall als Beurteilungspegel der nach TA Lärm [7] im Bebauungsplan für die jeweilige Ge-

bietskategorie geltende Immissionsrichtwert (IRW) für den Tageszeitraum eingesetzt werden. 

Im vorliegenden Fall werden die Geräuscheinwirkungen aus den gewerblichen Nutzungen durch 

energetische Addition des hierfür in Allgemeinen Wohngebieten im Tageszeitraum einzuhaltenden 

Immissionsrichtwertes der TA Lärm [7] von 55 dB(A) sowie von 63 dB(A) im Urbanen Gebiet und 

von 65 dB(A) in den Gewerbe- und Sondergebieten (vgl. Kapitel 2.2) berücksichtigt. 

Lärmpegelbereiche und maßgebliche Außenlärmpegel  

Die aus dem oben erläuterten Vorgehen innerhalb des Plangebiets resultierenden maßgeblichen 

Außenlärmpegel La bestimmen die zugehörigen Lärmpegelbereiche gemäß DIN 4109 [6], welche 

in Anlage 5 zu finden sind. Die Lärmpegelbereiche sind wie folgt definiert: 

Tabelle 5  Zuordnung zwischen Lärmpegelbereichen und maßgeblichem Außenlärmpegel 

Spalte 1 2 

Zeile Lärmpegelbereich maßgeblicher Außenlärmpegel  

La in dB 

1 I 55 

2 II 60 

3 III 65 

4 IV 70 

5 V 75 

6 VI 80 

7 VII >80* 

* Für maßgebliche Außenlärmpegel La > 80 dB sind die Anforderungen behördlicherseits aufgrund der örtlichen Gege-
benheiten festzulegen. 
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Ermittlung der gesamten bewerteten Bau-Schalldämm-Maße R'w,ges der Außenbauteile 

Die gesamten bewerteten Bau-Schalldämm-Maße R'w,ges der Außenbauteile von schutzbedürftigen 

Räumen ergeben sich nach DIN 4109-1 [6] unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Raum-

arten nach: 

R'w,ges = La - KRaumart 

mit 

La der Maßgebliche Außenlärmpegel nach DIN 4109-2 [6]; 

KRaumart = 25 dB für Bettenräume in Krankenanstalten und Sanatorien; 

KRaumart = 30 dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungsräume in Beherbergungs-

stätten, Unterrichtsräume und Ähnliches; 

KRaumart = 35 dB für Büroräume und Ähnliches 

mindestens einzuhalten sind: 

R'w,ges = 35 dB  für Bettenräume in Krankenanstalten und Sanatorien und 

R'w,ges = 30 dB  für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungsräume in Beherbergungs-

stätten, Unterrichtsräume, Büroräume und Ähnliches. 

Für gesamte bewertete Bau-Schalldämm-Maße von R'w,ges > 50 dB sind die Anforderungen von der 

Genehmigungsbehörde aufgrund der örtlichen Gegebenheiten festzulegen. 

Im Sinne des vorbeugenden Immissionsschutzes in der Bauleitplanung kann zur Ermittlung der 

gesamten bewerteten Bau-Schalldämm-Maße R'w,ges der Außenbauteile der maßgebliche Außen-

lärmpegel La entsprechend den im Bebauungsplangebiet jeweils vorliegenden Lärmpegelberei-

chen nach Tabelle 5 verwendet werden. 

Im Einzelfall können im Rahmen der einzelnen Baugenehmigungsverfahren zur Vermeidung un-

nötig hoher Anforderungen - z. B. wenn ein Bauvorhaben im unteren Bereich eines Lärmpegel-

bereichs liegt oder sich durch Abschirmungen der Verkehrsgeräusche durch Abschirmeinrich-

tungen bzw. fremde oder das eigene Gebäude geringere Außenlärmpegel ergeben - die konkret 

vor den einzelnen Fassaden oder Fassadenabschnitten vorliegenden maßgeblichen Außenlärm-

pegel nach DIN 4109-2 [6] zur Ermittlung der schalltechnischen Anforderungen an die Außenbau-

teile herangezogen werden.  
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4.1.3 Empfehlungen für textliche Festsetzungen im Bebauungsplan 

Im vorliegenden Fall sind auf Grund der festgestellten Verkehrsgeräuschimmissionen Festsetzun-

gen hinsichtlich der Zulässigkeit von typischen Außenwohnbereichen im Freien - bei Abwägung 

und Abgrenzung anhand der schalltechnischen Orientierungswerte des Beiblatts 1 zu DIN 18005-1 

[2] - festzusetzen. Des Weiteren wurden die festzusetzenden Lärmpegelbereiche nach DIN 4109 

(in der Fassung vom Januar 2018 [6]) ermittelt. Hieraus ergibt sich, dass im Plangebiet - bezogen 

auf die Baugrenzen - die Lärmpegelbereiche III bis VI festzusetzen sind. Die jeweiligen Abgren-

zungen sind den Anlagen 5.1 bis 5.2 zu entnehmen und in die Planzeichnung eindeutig zu über-

nehmen. Zusätzlich sind Festsetzungen zu schallgedämpften Lüftungen für Schlafräume in Teilen 

des Plangebiets erforderlich. 

Es empfehlen sich folgende textliche Festsetzungen in Bezug auf die Lärmvorsorge bei Verkehrs-

lärmeinwirkungen: 

"Schallschutz von Aufenthaltsräumen im Sinne der DIN 4109 

Im Plangebiet sind für Neubauten bzw. baugenehmigungspflichtige Änderungen von Aufent-

haltsräumen nach der DIN 4109 Anforderungen an die Schalldämmung der Außenbauteile  

(Wandanteil, Fenster, Lüftung, Dächer etc.) zu stellen. 

Die gesamten bewerteten Bau-Schalldämm-Maße R′w,ges der Außenbauteile von schutzbedürftigen 

Räumen sind unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Raumarten nach DIN 4109-1:2018-01, 

Kapitel 7.1, Gleichung (6) zu bestimmen. Dabei sind die Außenlärmpegel zugrunde zu legen, die 

sich aus den in der Planzeichnung gekennzeichneten Lärmpegelbereichen ergeben. Die Zuord-

nung zwischen Lärmpegelbereichen und maßgeblichem Außenlärmpegel ist wie folgt definiert: 

Spalte 1 2 

Zeile Lärmpegelbereich maßgeblicher Außenlärmpegel La in dB 

1 I 55 

2 II 60 

3 III 65 

4 IV 70 

5 V 75 

6 VI 80 

7 VII >80* 

* Für maßgebliche Außenlärmpegel La > 80 dB sind die Anforderungen behördlicherseits aufgrund der örtlichen Gege-
benheiten festzulegen. 
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Abweichungen von den o. g. Festsetzungen zur Lärmvorsorge sind im Einzelfall im Rahmen des 

jeweiligen Baugenehmigungsverfahrens mit entsprechendem Nachweis zulässig, wenn aus dem 

konkret vor den einzelnen Fassaden oder Fassadenabschnitten bestimmten maßgeblichen Außen-

lärmpegel nach DIN 4109-2:2018-01 die schalltechnischen Anforderungen an die Außenbauteile 

unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Raumarten nach DIN 4109-1:2018-01, Kapitel 7.1, 

Gleichung (6), ermittelt und umgesetzt werden. 

Zusätzlich sind im gekennzeichneten Bereich des Plangebiets schallgedämpfte Lüftungseinrich-

tungen für vorwiegend zum Schlafen genutzte Räume erforderlich. Abweichungen hiervon sind im 

Einzelfall im Rahmen des jeweiligen Baugenehmigungsverfahrens mit entsprechendem Nachweis 

über die Einhaltung eines Beurteilungspegels ≤ 50 dB(A) nachts zulässig. 

In dem gekennzeichneten Bereich sind bei Neubauten bzw. bei baugenehmigungspflichtigen Än-

derungen Außenwohnbereiche (z. B. Terrasse, Balkone) nicht zulässig. Ausnahmsweise kann 

hiervon abgewichen werden, sofern durch die Anordnung von geeigneten Lärmschutzwänden im 

Nahbereich oder durch geeignete Baukörperanordnung eine Minderung der Verkehrsgeräusche 

um das Maß der Überschreitung des schalltechnischen Orientierungswertes der DIN 18005-1 si-

chergestellt werden kann. Alternativ sind die Außenwohnbereiche in den ausreichend abgeschirm-

ten Schallschatten der relevanten Gebäude zu legen." 

Der in Anlage 5.2 für die Unzulässigkeit von Außenwohnbereichen gekennzeichnete Bereich än-

dert sich, wenn im Rahmen der Abwägung in der städtebaulichen Planung - mit plausibler Begrün-

dung - eine Überschreitung der schalltechnischen Orientierungswerte [2] bis zu den Immissions-

grenzwerten der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV [3]) als vereinbar mit den allgemei-

nen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnissen erwogen wird. 

Wir weisen darauf hin, dass sicherzustellen ist, dass Betroffene verlässlich und in zumutbarer Wei-

se Kenntnis von den Inhalten von DIN-Vorschriften und Richtlinien erlangen können, soweit diese 

Vorschriften eine textliche Festsetzung erst bestimmen. Demzufolge ist es erforderlich, dass die 

Stadt Emden die DIN-Normen und Richtlinien, auf die in den textlichen Festsetzungen Bezug ge-

nommen wird, zur Verfügung und zur Einsicht bereithält, soweit diese nicht selbst rechtswirksam 

publiziert sind. Die entsprechende Einsichtsmöglichkeit ist auf der Planurkunde aufzubringen. Hier-

zu ist ein gesonderter Hinweis im Bebauungsplan zwingend erforderlich.  
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4.2 Verkehrslärmsituation im Änderungsbereich des Flächennutzungsplans 

4.2.1 Berechnungsergebnisse und Beurteilungen 

Die Geräuschsituation, die sich durch die Verkehrslärmeinwirkungen im weiteren Änderungsbe-

reich der 67. Änderung des Flächennutzungsplans bei freier Schallausbreitung auf der Grundlage 

der in Kapitel 3 aufgeführten Grundlagendaten und Berechnungsverfahren ergibt, ist den farbigen 

Lärmkarten der Anlage 6 zu entnehmen. In dem weiteren Änderungsbereich werden - mit Aus-

nahme eines Urbanen Gebietes im Norden - im Wesentlichen Wohnbauflächen geplant. 

Die Anlage 6.1 zeigt die Verkehrslärmsituation in der für Außenwohnbereiche in Erdgeschosslage 

anzusetzenden Höhe (2,0 m). Die Anlage 6.2 enthält die Darstellung bezogen auf das am stärk-

sten von Verkehrslärm betroffene Geschoss für den Tageszeitraum und die Anlage 6.3 für den 

Nachtzeitraum. 

ebenerdige Außenwohnbereiche (Terrassen etc.) 

Wie die Berechnungsergebnisse der Anlage 6.1 zeigen, werden im weiteren Änderungsbereich der 

67. Änderung des Flächennutzungsplans im Tageszeitraum Beurteilungspegel hervorgerufen, die 

den schalltechnischen Orientierungswert für Allgemeine Wohngebiete (WA) von 55 dB(A) nur in 

Teilbereichen im Südwesten und Nordosten einhalten. Hier sind Außenwohnbereiche in Erd-

geschosslage ohne Einschränkungen zulässig.  

In den übrigen Bereichen - insbesondere beidseitig der Haupterschließungsstraßen sowie westlich 

der Bahntrasse - wird der Orientierungswert überschritten; im Nahbereich der Straßen- und 

Bahntrassen teils erheblich. In Bereichen mit Überschreitungen des Orientierungswertes wären 

nach den Beurteilungskriterien der DIN 18005-1 [1] Außenwohnbereiche (z. B. Terrassen an be-

triebsgebundenen Wohnhäusern) nur mit weiteren Schallschutzmaßnahmen zulässig. Diese Maß-

nahmen können z. B. Lärmschutzwände oder -wälle im Nahbereich sein oder die Anordnung der 

Außenwohnbereiche im Schallschatten der Gebäude. 

Bei einer Abwägung bis hin zu den Immissionsgrenzwerten der 16. BImSchV [3] würde sich der 

Überschreitungsbereich verkleinern (Isolinie bei 59 dB(A) in Wohngebieten).  
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Wohn- und Aufenthaltsräume 

Wie die Berechnungsergebnisse der Anlage 6.2 zeigen, liegen tags im Bereich der Obergeschosse 

gegenüber den ebenerdigen Freibereichen bzw. Erdgeschossen im Plangebiet ca. 1 dB bis 2 dB 

höhere Beurteilungspegel vor. Insgesamt betrachtet, ergibt sich damit für die Wohn- und Aufent-

haltsräume keine signifikant abweichende Beurteilung der Geräuschsituation. 

Nachts wird der schalltechnische Orientierungswert für Allgemeine Wohngebiete von 45 dB(A) fast 

im gesamten Änderungsbereich der 67. Änderung des Flächennutzungsplans überschritten; im 

Nahbereich der Straßen- und Bahntrassen teils erheblich. Lediglich im äußersten Süden und in 

einem kleinen Bereich im Osten wird dieser Wert unterschritten (siehe Anlage 6.3). 

Die als Schwellenwerte für die Gefährdung der menschlichen Gesundheit in der Regel genannten 

Werte von 70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts werden an den geplanten Baugrenzen im Plange-

biet weitestgehend unterschritten. Lediglich im Nahbereich der Bahntrasse werden diese Werte 

erreicht bzw. überschritten. 

4.2.2 Planungshinweise 

Auf Grund der festgestellten Verkehrslärmsituation sind - in Abhängigkeit von der jeweiligen Ge-

bietseinstufung - in Teilbereichen mit Überschreitungen der schalltechnischen Orientierungswerte 

des Beiblatts 1 zu DIN 18005-1 [2] in der weiteren Bauleitplanung Vorgaben zu Lärmschutzmaß-

nahmen zum Schutz von Wohn- und Aufenthaltsräumen sowie für Außenwohnbereiche in den 

Obergeschossen (Balkone etc.) im Bebauungsplan festzusetzen (s. hierzu auch Kapitel 4.1.3).  

Im Nachtzeitraum liegen im gesamten Plangebiet Beurteilungspegel größer 50 dB(A) vor (s. Anla-

ge 3.3). Daher sind schallgedämpfte Lüftungseinrichtungen für Schlafräume und zum Schlafen 

geeignete Räume vorzusehen bzw. im Bebauungsplan festzusetzten.  

Grundsätzlich ist auf Grund der Lage der Überschreitungsbereiche innerhalb des Rahmenplange-

bietes über die Grundrissgestaltung der Gebäude die Anordnung schützenswerter Räume vor-

zugsweise auf den straßenabgewandten (bzw. im Südosten den straßen- und schienenabgewand-

ten) Fassadenseiten vorzusehen. Diese Gebäude sollten z. B. als geschlossene Gebäudezeilen 

oder Bauriegel ausgestaltet werden. 
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Bei entsprechender Anordnung von Gebäudezeilen (u. ä. Hindernissen) resultieren dahinter gut 

abgeschirmte Freibereiche sowie geschützte Wohn- und Aufenthaltsbereiche. Auf den den Ver-

kehrswegen zugewandten Fassadenseiten sollten vorrangig nicht schutzwürdige Nebenräume 

angeordnet werden. Bei Anordnung von Wohnnutzungen - insbesondere mit schützenwerten 

Räumen - auf diesen Fassadenseiten sind jeweils entsprechend höhere Anforderungen an die 

Bauausführung erforderlich. 

Neben der Möglichkeit, schallabschirmende Wirkungen durch geeignete Gebäudeanordnung zu 

erreichen, kann dies auch durch aktive Schallschutzmaßnahmen in Form von Lärmschutzwänden 

oder/und Lärmschutzwällen erreicht werden. Derartige Lärmschutzeinrichtungen sind in einem 

Teilbereich westlich der Bahntrasse bereits vorhanden. Weitere aktive Schallschutzmaßnahme 

können im Rahmen der zukünftigen Bauleitplanung entsprechend den geplanten Gebietsnutzun-

gen dimensioniert werden. 

In Teilbereichen des Änderungsbereichs der 67. Flächennutzungsplanänderung sind Außenwohn-

bereiche ohne zusätzliche schallabschirmende Maßnahmen nicht zulässig. Als schallabschirmen-

de Maßnahme kann die Anordnung dieser Außenwohnbereiche im Schallschatten der jeweils zu-

gehörigen Gebäude auf den schienen- bzw. straßenabgewandten Seiten oder die Anordnung von 

zusätzlichen Lärmschutzwänden im Nahbereich verstanden werden. Hierbei ist sicherzustellen, 

dass solche Lärmschutzwände so dimensioniert werden, dass sie eine Minderung um das Maß der 

Überschreitung des schalltechnischen Orientierungswertes des Beiblattes 1 zu DIN 18005-1 [2] 

tags bewirken. 

Bei einer möglichen Abwägung bis hin zu den Immissionsgrenzwerten der 16. BImSchV [3] tags 

reduziert sich der zu kennzeichnende Bereich mit Anforderungen an den Schutz typischer Außen-

wohnbereiche. 
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 Verkehrslärmsituation im Bereich der bestehenden Siedlungsgebiete 5

Zur verkehrstechnischen Erschließung der zukünftigen Wohnbauflächen im Stadtteil Conrebbers-

weg ist der Neubau von Straßen erforderlich. Die geplante Haupterschließungsstraße soll die Au-

tobahnanschlussstelle Nr. 2 "Pewsum/Conrebbersweg" der A 31 direkt mit dem Stadtteil Früchte-

burg verbinden.  

Dies schließt den Ausbau des Früchteburger Wegs ein. Der Knotenpunkt mit dem Steinweg ist laut 

derzeitigem Kenntnisstand als Kreisverkehr vorgesehen. Voraussetzung für diese direkte Verbin-

dung ist die Herstellung einer neuen Querung der Bahnstrecke Emden - Norddeich in Höhe der 

Verlängerung des Früchteburger Wegs, die nach derzeitigem Kenntnisstand als Unterführung aus-

gebildet werden soll. Außerdem soll der rund 330 m nördlich gelegene, gegenwärtig vorhandene 

Bahnübergang am Steinweg bzw. Franekerweg, in jedem Fall geschlossen werden.  

Hiermit verbunden ist gleichfalls eine neue Verbindungsstraße in Verlängerung des Franekerwegs 

parallel zur Bahnstrecke zwingend erforderlich (2-spurige Stadtstraße eingebettet in eine Tempo-

30-Zone). 

Weiterhin wird der Conrebbersweg im Norden des Stadtteils über einen Kreisverkehr ebenfalls an 

die Haupterschließungsstraße angebunden. 

Aufgrund der heute bereits vorhandenen Geräuschimmissionen durch Schienenverkehr auf der 

Bahnstrecke sowie durch Straßenverkehr auf den vorhandenen und den zukünftig geplanten Stra-

ßen ist zu prüfen, ob aktive Lärmschutzmaßnahmen zum Schutz der bestehenden Bebauung er-

forderlich werden. Dies soll den Siedlungsbereich westlich und östlich der Bahnstrecke und nörd-

lich des Früchteburger Wegs umschließen. Ausgedehnt wird der Untersuchungsbereich auch auf 

den westlichen und nördlichen Siedlungsbereich, um hier die schalltechnischen Auswirkungen der 

geplanten Haupterschließungsstraße zu prüfen. 

Die vorhandene Bebauung liegt größtenteils in beplanten Gebieten. Die entsprechenden Gebiets-

nutzungen wurden von der Stadt Emden mitgeteilt [14]. Hiernach liegt die hier betrachtete Bebau-

ung größtenteils in Reinen und Allgemeinen Wohngebieten. Die Bebauung nördlich und südlich 

des Früchteburger Wegs (westlich des Steinwegs) liegt in einer Gemeindebedarfsfläche. Hierfür 

wird in Abstimmung mit der Stadt Emden die Schutzwürdigkeit von Mischgebieten (MI) zugrunde 

gelegt. 
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Für die Beurteilung der Verkehrsgeräusche werden die Beurteilungskriterien und Immissions-

grenzwerte der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV [3]) verwendet, die für den Neubau 

und für die wesentliche Änderung von Verkehrswegen heranzuziehen sind. Die Immissionsgrenz-

werte für die oben genannten Gebietsnutzungen sind in der Tabelle 6 angegeben. 

Tabelle 6 Gebietsnutzung und Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV [3] 

Gebietsnutzung Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV [3] 

 tags nachts 

Reine und Allgemeine Wohngebiete 59 49 

Mischgebiete 64 54 

Auf der Grundlage der in Kapitel 3 beschriebenen Grundlagendaten und Berechnungsverfahren 

werden die Beurteilungspegel der Verkehrsgeräusche an ausgewählten Immissionspunkten an der 

bestehenden Bebauung sowie in den entsprechenden Außenwohnbereichen (AWB; z. B. Terras-

sen) berechnet. Die Berechnungsergebnisse sind - für die Gesamtverkehrslärmsituation und für 

die anteiligen Geräuschimmissionen der Neubaustrecken in der nachfolgenden Tabelle 7 zusam-

mengefasst und den Immissionsgrenzwerten der 16. BImSchV [3] gegenübergestellt. Die ausge-

wählten Immissionspunkte sind im Lageplan in der Anlage 7 dargestellt. Es ist anzumerken, dass 

der Immissionspunkt IP 07 am Franekerweg 1 aufgrund der angepassten Straßenplanung im Ver-

gleich zum vorangegangenen Gutachten LL14775.1/02 [16] entfällt. Außerdem wurden die Immis-

sionspunkte IP 32 an der Carl-Orff-Str. 15 und IP 33 an der Carl-Orff-Str. 11 für die Prüfung des 

Einflusses einer Lärmschutzwand (Kapitel 6) hinzugefügt. 
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Tabelle 7 Immissionsgrenzwerte und Beurteilungspegel - Verkehrsgeräusche 

Immissionspunkte Immissions-

grenzwerte ge-

mäß 

16. BImSchV [3] 

in dB(A) 

anteilige Beur-

teilungspegel  

Straßenneubau  

Lr in dB(A)  

Beurteilungspe-

gel 

Gesamtverkehr 

Lr in dB(A) 

tags nachts tags nachts tags nachts 

IP 01a: Carl-Orff-Str. 10 59 49 56 46 57 50 

IP 01b: Carl-Orff-Str. 10 AWB 59 49 57 47 58 52 

IP 02a: Carl-Orff-Str. 12 59 49 55 46 56 50 

IP 02b: Carl-Orff-Str. 2 AWB 59 49 56 46 57 51 

IP 03a: Carl-Orff-Str. 14 59 49 56 47 57 50 

IP 03b: Carl-Orff-Str. 14 59 49 55 46 57 51 

IP 03c: Carl-Orff-Str. 14 AWB 59 49 57 48 59 53 

IP 04a: Carl-Orff-Str. 21 59 49 53 44 56 50 

IP 04b: Carl-Orff-Str. 21 AWB 59 49 53 43 55 49 

IP 05a: Carl-Orff-Str. 19 59 49 52 42 56 52 

IP 05b: Carl-Orff-Str. 19 AWB 59 49 51 41 54 49 

IP 06a: Fanny-Hensel-Str. 1 59 49 50 40 57 54 

IP 06b: Fanny-Hensel-Str. 1 59 49 54 44 61 57 

IP 06c: Fanny-Hensel-Str. 1 AWB 59 49 52 42 59 55 

IP 08a: Fanny-Hensel-Str. 3a 59 49 54 45 60 56 

IP 08b: Fanny-Hensel-Str. 3a AWB 59 49 53 44 60 57 

IP 09a: Kösliner Str. 3 59 49 49 39 55 51 

IP 09b: Kösliner Str. 3 AWB 59 49 49 39 56 52 

IP 10a: Kösliner Str. 2 59 49 48 38 56 52 

<wird fortgesetzt> 
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Tabelle 7 Immissionsgrenzwerte und Beurteilungspegel - Verkehrsgeräusche <Fortsetzung> 

Immissionspunkte Immissions-

grenzwerte n. 

16. BImSchV [3] 

in dB(A) 

anteilige Beur-

teilungspegel  

Straßenneubau  

Lr in dB(A)  

Beurteilungs-

pegel 

Gesamtverkehr 

Lr in dB(A) 

tags nachts tags nachts tags nachts 

IP 10b: Kösliner Str. 2 AWB 59 49 49 40 57 54 

IP 11a: Kösliner Str. 1 59 49 48 38 57 53 

IP 11b: Kösliner Str. 1 AWB 59 49 52 42 59 55 

IP 12a: Schweriner Str. 2 59 49 55 45 67 57 

IP 12b: Schweriner Str. 2 AWB 59 49 56 46 59 49 

IP 13a: Weimarer Weg 6 59 49 43 33 62 52 

IP 13b: Weimarer Weg 6 AWB 59 49 46 36 65 55 

IP 14: Steinweg 48 59 49 51 41 66 56 

IP 15: Steinweg 46 59 49 52 42 66 56 

IP 16a: Steinweg 36 - 44 59 49 56 46 67 57 

IP 16b: Steinweg 36 - 44 59 49 57 47 66 56 

IP 17a: Steinweg 32 59 49 62 52 66 57 

IP 18a: Früchteburg 59 49 67 57 67 57 

IP 18b: Früchteburg AWB 59 49 62 52 62 52 

IP 19: Früchteburgerweg 1 59 49 62 52 62 53 

IP 20a: Schweriner Str. 1 64 54 66 56 66 56 

IP 20b: Schweriner Str. 1 64 54 68 58 68 58 

IP 20c: Schweriner Str. 1 64 54 66 56 66 56 

IP 21a: Kösliner Str. 1a 64 54 64 54 64 55 

IP 21b: Kösliner Str. 1a 64 54 55 45 62 59 

<wird fortgesetzt>  
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Tabelle 7 Immissionsgrenzwerte und Beurteilungspegel - Verkehrsgeräusche <Fortsetzung> 

Immissionspunkte Immissions-

grenzwerte n. 

16. BImSchV [3] 

in dB(A) 

anteilige Beur-

teilungspegel  

Straßenneubau  

Lr in dB(A)  

Beurteilungs-

pegel 

Gesamtverkehr 

Lr in dB(A) 

tags nachts tags nachts tags nachts 

IP 21c: Conrebbersweg 45 AWB 59 49 44 34 55 46 

IP 22a: Früchteburger Weg 25 64 54 59 49 60 52 

IP 22b: Früchteburger Weg 25 64 54 62 52 62 52 

IP 23a: Conrebbersweg 85 59 49 47 38 56 47 

IP 23b: Conrebbersweg 85 AWB 59 49 45 35 62 53 

IP 24a: Conrebbersweg 45 59 49 44 34 60 51 

IP 24b: Conrebbersweg 45 59 49 38 28 61 52 

IP 25a: Conrebbersweg 40 59 49 41 32 60 51 

IP 25b: Conrebbersweg 40 AWB 59 49 33 23 58 50 

IP 26a: Rysumer Reihe 11 59 49 41 31 54 46 

IP 26b: Rysumer Reihe 11 59 49 48 38 55 46 

IP 26c: Rysumer Reihe 11 AWB 59 49 43 33 49 41 

IP 27a: Clara-Schuman-Str. 8 59 49 47 37 51 42 

IP 27b: Clara-Schuman-Str. 8 AWB 59 49 48 38 53 44 

IP 28a: Clara-Schuman-Str. e 28 59 49 55 45 55 47 

IP 28b: Clara-Schuman-Str. 28 AWB 59 49 55 45 56 47 

IP 29a: Clara-Schuman-Str. 29 59 49 55 45 55 47 

IP 29b: Clara-Schuman-Str. 29 AWB 59 49 57 47 57 49 

IP 30a: Richard-Strauß-Str. 1a 59 49 54 45 55 48 

IP 30b: Richard-Strauß-Str. 1a AWB 59 49 54 45 56 49 

<wird fortgesetzt>  
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Tabelle 7 Immissionsgrenzwerte und Beurteilungspegel - Verkehrsgeräusche <Fortsetzung> 

Immissionspunkte Immissions-

grenzwerte n. 

16. BImSchV [3] 

in dB(A) 

anteilige Beur-

teilungspegel  

Straßenneubau  

Lr in dB(A)  

Beurteilungs-

pegel 

Gesamtverkehr 

Lr in dB(A) 

tags nachts tags nachts tags nachts 

IP 31a: Mozartstraße 27 59 49 54 45 55 48 

IP 31b: Mozartstraße 27 AWB 59 49 56 46 57 49 

IP 32a: Carl-Orff-Straße 15 59 49 52 42 59 55 

IP 32b: Carl-Orff-Straße 15 AWB 59 49 51 41 58 54 

IP 33a: Carl-Orff-Straße 11 59 49 53 43 60 57 

IP 33b: Carl-Orff-Straße 11 AWB 59 49 51 42 59 56 

Die Berechnungsergebnisse zeigen, dass bei alleiniger Betrachtung der Straßenneubauabschnitte 

(dies sind die geplanten Haupterschließungsstraßen, die Verbindungsstraße westlich der Bahnlinie 

in Verlängerung des Franeker Wegs sowie der Früchteburger Weg zwischen der Planstraße Süd 

und dem Knotenpunkt Steinweg/Früchteburger Straße einschließlich des Kreisverkehrs und der 

baulichen Änderungen im Bereich des Steinwegs und des Früchteburger Wegs) die jeweils gelten-

den Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV [3] an den Immissionspunkten IP 17 bis IP 20 am 

Steinweg, an der Straße Früchteburg, Am Früchteburger Weg und an der Schweriner Straße tags 

und nachts überschritten werden. An allen weiteren Immissionspunkten werden die Grenzwerte 

eingehalten bzw. unterschritten. Die als Schwellenwerte für die Gefährdung der menschlichen Ge-

sundheit in der Regel genannten Werte von 70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts werden an den 

untersuchten Immissionspunkten von den anteiligen Beurteilungspegeln der Straßenneubauab-

schnitte unterschritten.  

Die Immissionspunkte bzw. Fassaden, an denen die Grenzwerte der 16. BImSchV [3] überschrit-

ten werden, liegen unmittelbar an den Straßenneubauabschnitten bzw. im Bereich der baulich zu 

ändernden Straßen. Daher sind aktive Schallschutzmaßnahmen zur Reduzierung der Geräusch-

einwirkungen nicht umsetzbar. Auch geräuschmindernde Fahrbahnbeläge (z. B. offenporiger As-

phalt) sind bei den innerstädtisch zulässigen Fahrgeschwindigkeiten ohne relevante Wirkung.  
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Eine Minderung könnte durch eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h bewirkt werden, 

wobei die Minderung hierdurch auf ca. 2 dB bis 3 dB beschränkt ist und damit die Überschreitun-

gen nicht an allen Immissionspunkten verhindert werden können. 

Da beim Neubau oder der wesentlichen Änderung von Verkehrswegen bei verbleibenden Über-

schreitungen der Immissionsgrenzwerte [3] grundsätzliche Anspruchsvoraussetzungen auf passi-

ven Schallschutz vorliegen, sind im Zuge der Straßenbauplanung entsprechende ausgleichende 

Maßnahmen erforderlich. Diese sind dann in Zuge der weiteren Bauleitplanung zu ermitteln. 

Bei Betrachtung der Gesamtverkehrslärmsituation (Straßen- und Schienenverkehr) wird deutlich, 

dass an den Immissionsorten, an denen die Grenzwerte alleine schon durch die Straßenneubau-

abschnitte überschritten werden, die Beurteilungspegel durch die vorhandenen Straßen- und 

Schienenabschnitte teilweise weiter erhöht, die Grenzwerte von 70/60 dB(A) tags/nachts allerdings 

nicht überschritten werden. 

An den weiteren Immissionspunkten, an denen die anteiligen Beurteilungspegel der Straßenneu-

bauabschnitte die Grenzwerte der 16. BImSchV [3] nicht überschreiten, liegen tags und nachts 

vielfach Überschreitungen der Grenzwerte in der Gesamtbelastung - maßgeblich verursacht durch 

die bestehenden Straßen- und Schienenverkehrswege - vor. Die Grenze der Gesundheitsgefähr-

dung wird tags und nachts mit einem Beurteilungspegel von 70 dB(A) bzw. 60 dB(A) nicht erreicht. 

An den letztgenannten Immissionspunkten könnte im Rahmen der weiteren Bauleitplanung geprüft 

werden, ob und inwieweit aktive Schallschutz-Maßnahmen - insbesondere in Hinblick auf die durch 

die Bahntrasse verursachten Geräuschimmissionen - eine Minderung der Verkehrslärmbelastung 

bewirken können. 
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 Einfluss einer Lärmschutzwand im Bereich der neuen Anbindung an den Franeker-6

weg 

Die Berechnungsergebnisse aus Kapitel 5 haben gezeigt, dass im bestehenden Siedlungsbereich 

westlich der neuen Straße zur Anbindung an den Franekerweg an den Immissionspunkten IP 01 

bis IP 08 sowie IP 32 und IP 33 allein durch den geplanten Straßenneubau keine Überschreitun-

gen der Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV [3] zu erwarten sind. Daher ist die hier untersuch-

te Lärmschutzwand nicht zwingend erforderlich. 

Dennoch wurde der Einfluss einer 2,5 m hohen Lärmschutzwand entlang dieser neuen Verbin-

dungsstraße auf die Verkehrslärmsituation der westlichen gelegenen Bebauung untersucht. Die 

Lage der untersuchten Wand ist in Anlage 8 dargestellt. 

Tabelle 8 Immissionsgrenzwerte und Beurteilungspegel - Verkehrsgeräusche - Einfluss einer 

Lärmschutzwand 

Immissionspunkte anteilige Beur-

teilungspegel 

Straßenneubau 

Lr in dB(A) 

anteilige Beur-

teilungspegel 

Straßenneubau 

Lr in dB(A) mit 

Lärmschutz-

wand 

Beurteilungs-

pegel 

Gesamtverkehr 

Lr in dB(A) 

Beurteilungs-

pegel 

Gesamtverkehr

Lr in dB(A) mit 

Lärmschutz 

tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts

IP 01a: Carl-Orff-Str. 

10 
56 46 55 46 57 50 57 50 

IP 01b: Carl-Orff-Str. 

10 AWB 
57 47 57 47 58 52 58 51 

IP 02a: Carl-Orff-Str. 

12 
55 46 55 45 56 50 56 49 

IP 02b: Carl-Orff-Str. 2 

AWB 
56 46 55 46 57 51 56 50 

<wird fortgesetzt> 
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Tabelle 8 Immissionsgrenzwerte und Beurteilungspegel - Verkehrsgeräusche - Einfluss einer 

Lärmschutzwand <Fortsetzung> 

Immissionspunkte anteilige Beur-

teilungspegel 

Straßenneubau 

Lr in dB(A) 

anteilige Beur-

teilungspegel 

Straßenneubau 

Lr in dB(A) mit 

Lärmschutz-

wand 

Beurteilungs-

pegel 

Gesamtverkehr 

Lr in dB(A) 

Beurteilungs-

pegel 

Gesamtverkehr

Lr in dB(A) mit 

Lärmschutz 

tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts

IP 03a: Carl-Orff-Str. 

14 
56 47 56 46 57 50 57 50 

IP 03b: Carl-Orff-Str. 

14 
55 46 55 45 57 51 57 51 

IP 03c: Carl-Orff-Str. 

14 AWB 
57 48 56 47 59 53 58 51 

IP 04a: Carl-Orff-Str. 

21 
53 44 53 43 56 50 55 50 

IP 04b: Carl-Orff-Str. 

21 AWB 
53 43 53 43 55 49 55 49 

IP 05a: Carl-Orff-Str. 

19 
52 42 51 42 56 52 56 51 

IP 05b: Carl-Orff-Str. 

19 AWB 
51 41 50 40 54 49 54 49 

IP 06a: Fanny-Hensel-

Str. 1 
50 40 49 40 57 54 57 53 

IP 06b: Fanny-Hensel-

Str. 1 
54 44 51 42 61 57 60 56 

IP 06c: Fanny-Hensel-

Str. 1 AWB 
52 42 48 38 59 55 55 51 

<wird fortgesetzt> 
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Tabelle 8 Immissionsgrenzwerte und Beurteilungspegel - Verkehrsgeräusche - Einfluss einer 

Lärmschutzwand <Fortsetzung> 

Immissionspunkte anteilige Beur-

teilungspegel 

Straßenneubau 

Lr in dB(A) 

anteilige Beur-

teilungspegel 

Straßenneubau 

Lr in dB(A) mit 

Lärmschutz-

wand 

Beurteilungs-

pegel 

Gesamtverkehr 

Lr in dB(A) 

Beurteilungs-

pegel 

Gesamtverkehr

Lr in dB(A) mit 

Lärmschutz 

tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts

IP 08a: Fanny-Hensel-

Str. 3a 
54 45 54 44 60 56 60 56 

IP 08b: Fanny-Hensel-

Str. 3a AWB 
53 44 52 42 60 57 59 56 

IP 32a: Carl-Orff-

Straße 15 
52 42 49 40 59 55 57 54 

IP 32b: Carl-Orff-

Straße 15 AWB 
51 41 49 39 58 54 55 51 

IP 33a: Carl-Orff-

Straße 11 
53 43 49 39 60 57 58 55 

IP 33b: Carl-Orff-

Straße 11 AWB 
51 42 47 37 59 56 55 51 

Die Berechnungsergebnisse zeigen, dass der Einfluss der Lärmschutzwand auf den vom Straßen-

neubau ausgehenden an den Wohnhäusern immittierten Verkehrslärm an den Immissionsorten IP 

01 bis IP 05 relativ gering ist. Hier wird der Beurteilungspegel um maximal 1 dB abgesenkt. An den 

Immissionspunkten IP 06, IP 08 sowie IP 32 und IP 33 wird die Verkehrslärmsituation hervorgeru-

fen alleine durch den Straßenneubau teils verbessert. Hier sind um bis zu 5 dB niedrigere Beurtei-

lungspegel zu erwarten. 
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Im Hinblick auf den durch den Gesamtverkehr hervorgerufenen Beurteilungspegel ist ähnliches zu 

erwarten. Die Berechnungsergebnisse zeigen, dass insbesondere im Bereich der Außenwohnbe-

reiche der Immissionspunkte IP 06, IP 08 sowie IP32 und IP 33 die Beurteilungspegel durch die 

Lärmschutzwand um bis zu 4 dB gemindert werden. 

Als Fazit bleibt, dass die Lärmschutzwand in der betrachteten Form an der westlich gelegenen 

Bebauung insbesondere im Bereich der Außenwohnbereiche (ausgenommen der Immissionspunk-

te, welche bereits durch den vorhandenen Wall geschützt sind) zu einer Verbesserung der Ver-

kehrslärmsituation führt. 
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 Berechnungs- und Beurteilungsgrundlagen, Literatur  7

Für die Ermittlung und Beurteilung der Geräuschsituation werden folgende Normen, Richtlinien, 

Verordnungen und Unterlagen herangezogen: 

 Literatur Beschreibung Datum 

    

[1] DIN 18005-1 Schallschutz im Städtebau 

Teil 1: Grundlagen und Hinweise für 

die Planung 

Juli 2002 

    

[2] Beiblatt 1 zu DIN 18005-1 Schallschutz im Städtebau 

Berechnungsverfahren 

Schalltechnische Orientierungswerte 

für die städtebauliche Planung 

Mai 1987 

    

[3] 16. BImSchV Sechzehnte Verordnung zur Durch-

führung des Bundes-Immissions-

schutzgesetzes (Verkehrslärm-

schutzverordnung - 16. BImSchV) 

- geändert durch Art. 1 V vom 

18.12.2014 I 2269 (Schienenlärm) 

12. Juni 1990 

- geänderte 

Fassung vom 

18.12.2014 - 

    

[4] RLS-90 Richtlinien für den Lärmschutz an 

Straßen 

(Der Bundesminister für Verkehr) 

April 1990 

    

[5] VLärmSchR 97 Richtlinien für den Verkehrslärm-

schutz an Bundesfernstraßen in der 

Baulast des Bundes 

Ausgabe 1997 
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[6] DIN 4109 Schallschutz im Hochbau  

- Teil 1: Mindestanforderung 

Schallschutz im Hochbau  

- Teil 2: rechnerische Nachweise der 

Erfüllung der Anforderungen 

Januar 2018 

    

[7] TA Lärm Sechste Allgemeine Verwaltungsvor-

schrift zum Bundes-

Immissionsschutzgesetz 

(Technische Anleitung zum Schutz 

gegen Lärm - TA Lärm) 

26. August 

1998  

- geänderte 

Fassung vom 

01. Juni 2017 

mit Korrektur 

vom 07. Juli 

2017 - 

    

[8] VDI-Richtlinie 2714 Schallausbreitung im Freien Januar 1988 

(zurückgezogen 

am 10/2006) 

    

[9] SoundPLAN GmbH,  

71522 Backnang 

Immissionsprognosesoftware Sound-

PLAN, Version 7.4 

15.05.2018 

    

 Zusätzliche Beurteilungs-

grundlagen 

Beschreibung Datum 

    

[10] Stadt Emden  

 

Rahmenplan zu den Bebauungsplä-

nen "Conrebbersweg West" und zur 

67. Änderung des Flächennutzungs-

planes Stadtteil Conrebbersweg 

 

25.03.2020 
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[11] Stadt Emden, Telefonate 

und E-Mails 

Weitere Angaben zur Rahmenpla-

nung sowie Vorgaben zu der zu prü-

fenden Lärmschutzwand 

April - Mai 2020 

    

[12] Deutsche Bahn AG,  

Ressort Qualität & Technik, 

Lärmschutz (TUL), 

76137 Karlsruhe 

Zugdaten für die Bahnstrecke 1570 

Emden - Abelitz, zwischen A 31 und 

Bf Emden für Berechnungen nach 

Anhang 2 der 16. BImSchV  

(Prognose 2030) 

17.06.2019 

    

[13] SHP Ingenieure GbR, 

30449 Hannover 

Berechnung Prognosebelastung 

Straßenverkehr 2035 für den Bereich 

Conrebbersweg 

05.05.2020 

    

[14] Stadt Emden Angaben zu Bebauungsplänen und 

Gebietsnutzungen für die bestehen-

den Siedlungsgebiete im Stadtteil 

Conrebbersweg 

15.05.2019 

    

[15] Stadt Emden Abschätzung des künftigen Ver-

kehrsaufkommens auf dem Steinweg 

(Sackgasse bis zur Bahnstrecke) bei 

Abbindung vom Franeker Weg 

20.05.2019 

Telefonat 

    

[16] Zech Ingenieurgesellschaft 

mbH 

Schalltechnischer Bericht Nr. 

LL14775.1/02 zum Bauleitplanverfah-

ren Nr. D 156 "Conrebbersweg West, 

II. Abschnitt" sowie zur 6. Änderung 

des Flächennutzungsplans im Stadt-

teil Conrebbersweg der Stadt Emden 

30.07.2019 
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 Anlagen 8

Anlage 1: Rahmenplanung 

  

Anlage 2: Emissionsdatenblätter Straßenverkehr 

  

Anlage 3:  Emissionsdatenblätter Schienenverkehr 

  

Anlage 4: Rasterlärmkarten Straßen- und Schienenverkehr (D 156, III. Abschnitt) 

  

Anlage 5: Darstellung der Lärmpegelbereiche gemäß DIN 4109 und der Bereiche für zu-

sätzliche textliche Festsetzungen 

  

Anlage 6: Rasterlärmkarten Straßen- und Schienenverkehr (Änderungsbereich FNP) 

  

Anlage 7: Übersichtslageplan mit Immissionspunkten an der Bestandsbebauung 

  

Anlage 8: Lageplan der untersuchten Lärmschutzwand 
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Anlage 1: Rahmenplanung 
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Anlage 2: Emissionsdatenblätter Straßenverkehr 

  

  



Wohnbauflächen im Stadtteil Conrebbersweg in Emden
Emissionsdaten Straße

Legende
 
Straße Straßenname
Abschnitt Abschnitt
DTV Kfz/24h Durchschnittlicher Täglicher Verkehr
M Tag Kfz/h Mittlerer stündlicher Verkehr in Zeitbereich
M Nacht Kfz/h Mittlerer stündlicher Verkehr in Zeitbereich
p Tag % Prozentualer Anteil Schwerverkehr im Zeitbereich
p Nacht % Prozentualer Anteil Schwerverkehr im Zeitbereich
Lm25 Tag dB(A) Basis-Emissionspegel in 25 m Abstand in Zeitbereich
Lm25 Nacht dB(A) Basis-Emissionspegel in 25 m Abstand in Zeitbereich
vPkw Tag km/h Geschwindigkeit Pkw in Zeitbereich
vPkw Nacht km/h Geschwindigkeit Pkw in Zeitbereich
vLkw Tag km/h Geschwindigkeit Lkw in Zeitbereich
vLkw Nacht km/h Geschwindigkeit Lkw in Zeitbereich
Dv Tag dB Geschwindigkeitskorrektur in Zeitbereich
Dv Nacht dB Geschwindigkeitskorrektur in Zeitbereich
DStrO Tag dB Korrektur Straßenoberfläche in Zeitbereich
DStrO Nacht dB Korrektur Straßenoberfläche in Zeitbereich
Steigung % Längsneigung in Prozent (positive Werte Steigung, negative Werte Gefälle)
D Stg dB(A) Zuschlag für Steigung
D Refl dB(A) Zuschlag für Mehrfachreflexionen
LmE Tag dB(A) Emissionspegel in Zeitbereich
LmE Nacht dB(A) Emissionspegel in Zeitbereich

8052 - 18.05.2020
LL14775.2 / DL

ZECH Ingenieurgesellschaft mbH  Hessenweg 38  49809 Lingen (05 91) 80016-0 Anlage 2
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Wohnbauflächen im Stadtteil Conrebbersweg in Emden
Emissionsdaten Straße

Straße Abschnitt DTV

Kfz/24h

M

Tag

Kfz/h

M

Nacht

Kfz/h

p

Tag

%

p

Nacht

%

Lm25

Tag

dB(A)

Lm25

Nacht

dB(A)

vPkw

Tag

km/h

vPkw

Nacht

km/h

vLkw

Tag

km/h

vLkw

Nacht

km/h

Dv

Tag

dB

Dv

Nacht

dB

DStrO

Tag

dB

DStrO

Nacht

dB

Steigung

%

D Stg

dB(A)

D Refl

dB(A)

LmE

Tag

dB(A)

LmE

Nacht

dB(A)

Neuer Weg 8200 473 79 6 2 65,8 56,9 50 50 50 50 -4,67 -5,66 0,00 0,00 2,9 0,0 0,3 61,4 51,5 

Conrebbersweg westlich 1400 81 13 4 1 57,6 48,8 50 50 50 50 -5,08 -6,07 0,00 0,00 0,0 0,0 0,3 52,8 43,0 

Franeker Weg Nord nördlich 1200 69 12 4 1 56,9 48,4 50 50 50 50 -5,08 -6,07 0,00 0,00 0,3 0,0 0,0 51,8 42,4 

Steinweg Östlich 50 3 1 10 3 44,7 35,7 50 50 50 50 -4,14 -5,34 0,00 0,00 -0,6 0,0 0,0 40,5 30,3 

Steinweg östlich 50 3 1 10 3 44,7 35,7 50 50 50 50 -4,14 -5,34 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 40,5 30,3 

Steinweg Nord Nördlich KVP 7600 438 73 6 2 65,5 56,6 50 50 50 50 -4,67 -5,66 0,00 0,00 0,0 0,0 0,3 61,0 51,2 

Früchteburger Weg westlich 9100 525 88 9 3 66,9 57,7 50 50 50 50 -4,25 -5,34 0,00 0,00 0,0 0,0 0,3 62,9 52,6 

Planstraße West südlich KV 8200 473 79 6 2 65,8 56,9 50 50 50 50 -4,67 -5,66 0,00 0,00 0,0 0,0 0,3 61,4 51,5 

Planstraße Nord nördlich KV 1400 81 13 4 1 57,6 48,8 50 50 50 50 -5,08 -6,07 0,00 0,00 0,0 0,0 0,3 52,8 43,0 

Kreisverkehr Süd 3700 214 36 7 2 62,5 53,6 50 50 50 50 -4,59 -5,50 0,00 0,00 0,0 0,0 0,3 58,1 48,4 

Kreisverkehr Nord 4100 237 40 6 3 62,8 54,2 50 50 50 50 -4,67 -5,34 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 58,1 48,9 

Planstraße West nordwestlich 8200 473 79 6 2 65,8 56,9 50 50 50 50 -4,67 -5,66 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 61,1 51,3 

Franeker Weg Süd 3800 219 37 4 1 61,9 53,3 30 30 30 30 -7,53 -8,34 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 54,4 45,0 

Kreisverkehr Früchteburger 4550 263 44 9 3 63,9 54,7 50 50 50 50 -4,25 -5,34 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 59,6 49,3 

Planstraße Süd 6600 381 64 7 3 65,1 56,3 50 50 50 50 -4,51 -5,34 0,00 0,00 0,0 0,0 0,3 60,8 51,2 

Steinweg Süd Südlich KVP 9100 525 88 6 2 66,2 57,4 50 50 50 50 -4,67 -5,66 0,00 0,00 0,0 0,0 0,3 61,8 52,0 

Früchteburger Weg östlich 9100 525 88 9 3 66,9 57,7 50 50 50 50 -4,25 -5,34 0,00 0,00 0,0 0,0 0,3 62,9 52,6 

Steinweg Nord Nördlich KVP 7600 438 73 6 2 65,5 56,6 50 50 50 50 -4,67 -5,66 0,00 0,00 0,0 0,0 0,3 61,0 51,2 

Kreisverkehr Nordost 700 40 7 4 1 54,6 45,9 50 50 50 50 -5,08 -6,07 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 49,5 39,9 

Kreisverkehr Südost 3300 191 32 7 3 62,1 53,3 50 50 50 50 -4,51 -5,34 0,00 0,00 0,0 0,0 0,3 57,8 48,2 

Planstraße Süd 6600 381 64 7 3 65,1 56,3 50 50 50 50 -4,51 -5,34 0,00 0,00 0,0 0,0 0,3 60,8 51,2 

Kreisverkehr Steinweg 4175 241 40 6 2 62,9 54,0 50 50 50 50 -4,67 -5,66 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 58,2 48,3 

BAB-31 Wolthusen - 15400 888 148 14 5 70,1 60,5 130 130 80 80 1,48 2,29 0,00 0,00 0,0 0,0 0,3 71,8 63,0 

BAB-31 Wolthusen - 21200 1223 204 14 5 71,5 61,9 130 130 80 80 1,48 2,29 0,00 0,00 0,2 0,0 0,3 73,2 64,4 

8052 - 18.05.2020
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Anlage zum Berichtsentwurf Nr. LL14775.2/01 

Anlage 3:  Emissionsdatenblätter Schienenverkehr 

  

  



Strecke 1570 Gleis: 1570 Richtung: Abschnitt: 1 Km: 0+000

Zugart Anzahl Züge Geschw. Länge Emissionspegel L'w [dB(A)]

Nr. Name tags nachts je Zug Max tags nachts

km/h m 0 m 4 m 5 m 0 m 4 m 5 m
30 GZ-E Juli 2019 2,0 2,0 90 734 - 73,8 58,2 31,6 76,8 61,2 34,6
31 IC-E Juli 2019 29,0 3,0 90 336 - 80,4 65,3 43,2 73,6 58,5 36,4
32 RV-ET Juli 2019 15,0 5,0 90 203 - 73,4 53,8 45,1 71,7 52,1 43,4

- Gesamt 46,0 10,0 - - - 81,9 66,3 47,4 79,3 63,4 44,6
Schienen- Fahrflächen- Kurvenfahr- Gleisbrems- Vorkehrungen g. Sonstige Brücke

kilometer Fahrbahnart zustand geräusch geräusch KL Quietschgeräusche Geräusche KBr KLM

km c1 c2 dB dB dB dB dB dB
0+000 Standardfahrbahn - - - - - - -

Strecke 1570 Gleis: 1570 Richtung: Abschnitt: 2 Km: 0+981

Zugart Anzahl Züge Geschw. Länge Emissionspegel L'w [dB(A)]

Nr. Name tags nachts je Zug Max tags nachts

km/h m 0 m 4 m 5 m 0 m 4 m 5 m
30 GZ-E Juli 2019 2,0 2,0 90 734 - 79,1 58,2 31,6 82,1 61,2 34,6
31 IC-E Juli 2019 29,0 3,0 90 336 - 85,7 65,3 43,2 78,9 58,5 36,4
32 RV-ET Juli 2019 15,0 5,0 90 203 - 78,6 53,8 45,1 76,9 52,1 43,4

- Gesamt 46,0 10,0 - - - 87,2 66,3 47,4 84,6 63,4 44,6
Schienen- Fahrflächen- Kurvenfahr- Gleisbrems- Vorkehrungen g. Sonstige Brücke

kilometer Fahrbahnart zustand geräusch geräusch KL Quietschgeräusche Geräusche KBr KLM

km c1 c2 dB dB dB dB dB dB
0+981 Bahnübergang - - - - - - -

Strecke 1570 Gleis: 1570 Richtung: Abschnitt: 3 Km: 0+995

Zugart Anzahl Züge Geschw. Länge Emissionspegel L'w [dB(A)]

Nr. Name tags nachts je Zug Max tags nachts

km/h m 0 m 4 m 5 m 0 m 4 m 5 m
30 GZ-E Juli 2019 2,0 2,0 90 734 - 73,8 58,2 31,6 76,8 61,2 34,6
31 IC-E Juli 2019 29,0 3,0 90 336 - 80,4 65,3 43,2 73,6 58,5 36,4
32 RV-ET Juli 2019 15,0 5,0 90 203 - 73,4 53,8 45,1 71,7 52,1 43,4

- Gesamt 46,0 10,0 - - - 81,9 66,3 47,4 79,3 63,4 44,6
Schienen- Fahrflächen- Kurvenfahr- Gleisbrems- Vorkehrungen g. Sonstige Brücke

kilometer Fahrbahnart zustand geräusch geräusch KL Quietschgeräusche Geräusche KBr KLM

km c1 c2 dB dB dB dB dB dB
0+995 Standardfahrbahn - - - - - - -

Wohnbauflächen im Stadtteil Conrebbersweg in Emden
Emissionsdaten Schiene
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Strecke 1570 Gleis: 1570 Richtung: Abschnitt: 4 Km: 1+123

Zugart Anzahl Züge Geschw. Länge Emissionspegel L'w [dB(A)]

Nr. Name tags nachts je Zug Max tags nachts

km/h m 0 m 4 m 5 m 0 m 4 m 5 m
30 GZ-E Juli 2019 2,0 2,0 90 734 - 73,8 58,2 31,6 76,8 61,2 34,6
31 IC-E Juli 2019 29,0 3,0 90 336 - 80,4 65,3 43,2 73,6 58,5 36,4
32 RV-ET Juli 2019 15,0 5,0 90 203 - 73,4 53,8 45,1 71,7 52,1 43,4

- Gesamt 46,0 10,0 - - - 81,9 66,3 47,4 79,3 63,4 44,6
Schienen- Fahrflächen- Kurvenfahr- Gleisbrems- Vorkehrungen g. Sonstige Brücke

kilometer Fahrbahnart zustand geräusch geräusch KL Quietschgeräusche Geräusche KBr KLM

km c1 c2 dB dB dB dB dB dB
1+123 Standardfahrbahn - - - - - - -

Strecke 1570 Gleis: 1570 Richtung: Abschnitt: 5 Km: 1+324

Zugart Anzahl Züge Geschw. Länge Emissionspegel L'w [dB(A)]

Nr. Name tags nachts je Zug Max tags nachts

km/h m 0 m 4 m 5 m 0 m 4 m 5 m
30 GZ-E Juli 2019 2,0 2,0 90 734 - 79,1 58,2 31,6 82,1 61,2 34,6
31 IC-E Juli 2019 29,0 3,0 90 336 - 85,7 65,3 43,2 78,9 58,5 36,4
32 RV-ET Juli 2019 15,0 5,0 90 203 - 78,6 53,8 45,1 76,9 52,1 43,4

- Gesamt 46,0 10,0 - - - 87,2 66,3 47,4 84,6 63,4 44,6
Schienen- Fahrflächen- Kurvenfahr- Gleisbrems- Vorkehrungen g. Sonstige Brücke

kilometer Fahrbahnart zustand geräusch geräusch KL Quietschgeräusche Geräusche KBr KLM

km c1 c2 dB dB dB dB dB dB
1+324 Bahnübergang - - - - - - -

Strecke 1570 Gleis: 1570 Richtung: Abschnitt: 6 Km: 1+344

Zugart Anzahl Züge Geschw. Länge Emissionspegel L'w [dB(A)]

Nr. Name tags nachts je Zug Max tags nachts

km/h m 0 m 4 m 5 m 0 m 4 m 5 m
30 GZ-E Juli 2019 2,0 2,0 90 734 - 73,8 58,2 31,6 76,8 61,2 34,6
31 IC-E Juli 2019 29,0 3,0 90 336 - 80,4 65,3 43,2 73,6 58,5 36,4
32 RV-ET Juli 2019 15,0 5,0 90 203 - 73,4 53,8 45,1 71,7 52,1 43,4

- Gesamt 46,0 10,0 - - - 81,9 66,3 47,4 79,3 63,4 44,6
Schienen- Fahrflächen- Kurvenfahr- Gleisbrems- Vorkehrungen g. Sonstige Brücke

kilometer Fahrbahnart zustand geräusch geräusch KL Quietschgeräusche Geräusche KBr KLM

km c1 c2 dB dB dB dB dB dB
1+344 Standardfahrbahn - - - - - - -

Wohnbauflächen im Stadtteil Conrebbersweg in Emden
Emissionsdaten Schiene
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Strecke 1570 Gleis: 1570 Richtung: Abschnitt: 7 Km: 1+496

Zugart Anzahl Züge Geschw. Länge Emissionspegel L'w [dB(A)]

Nr. Name tags nachts je Zug Max tags nachts

km/h m 0 m 4 m 5 m 0 m 4 m 5 m
30 GZ-E Juli 2019 2,0 2,0 90 734 - 85,8 58,2 31,6 88,8 61,2 34,6
31 IC-E Juli 2019 29,0 3,0 90 336 - 92,4 65,3 43,2 85,5 58,5 36,4
32 RV-ET Juli 2019 15,0 5,0 90 203 - 85,2 53,8 45,1 83,5 52,1 43,4

- Gesamt 46,0 10,0 - - - 93,9 66,3 47,4 91,2 63,4 44,6
Schienen- Fahrflächen- Kurvenfahr- Gleisbrems- Vorkehrungen g. Sonstige Brücke

kilometer Fahrbahnart zustand geräusch geräusch KL Quietschgeräusche Geräusche KBr KLM

km c1 c2 dB dB dB dB dB dB
1+496 Standardfahrbahn - - - - - 12,0 -

Strecke 1570 Gleis: 1570 Richtung: Abschnitt: 8 Km: 1+523

Zugart Anzahl Züge Geschw. Länge Emissionspegel L'w [dB(A)]

Nr. Name tags nachts je Zug Max tags nachts

km/h m 0 m 4 m 5 m 0 m 4 m 5 m
30 GZ-E Juli 2019 2,0 2,0 90 734 - 73,8 58,2 31,6 76,8 61,2 34,6
31 IC-E Juli 2019 29,0 3,0 90 336 - 80,4 65,3 43,2 73,6 58,5 36,4
32 RV-ET Juli 2019 15,0 5,0 90 203 - 73,4 53,8 45,1 71,7 52,1 43,4

- Gesamt 46,0 10,0 - - - 81,9 66,3 47,4 79,3 63,4 44,6
Schienen- Fahrflächen- Kurvenfahr- Gleisbrems- Vorkehrungen g. Sonstige Brücke

kilometer Fahrbahnart zustand geräusch geräusch KL Quietschgeräusche Geräusche KBr KLM

km c1 c2 dB dB dB dB dB dB
1+523 Standardfahrbahn - - - - - - -
2+318 Standardfahrbahn - - - - - - -

Wohnbauflächen im Stadtteil Conrebbersweg in Emden
Emissionsdaten Schiene
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Anlage zum Berichtsentwurf Nr. LL14775.2/01 

Anlage 4: Rasterlärmkarten Straßen- und Schienenverkehr (D 156, III. Abschnitt) 
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des Plangebietes D 156 "Conrebbersweg West" in 26721 Emden
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Rasterlärmkarte, Verkehrslärm, Beurteilungspegel
Außenwohnbereiche, h = 2,0 m, Tageszeitraum

LL14775.2 / DL / 29.05.2020

Pegelwerte
in dB(A)

 <= 35
35 < <= 40
40 < <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 < <= 75
75 < <= 80
80 <  

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen
Vermessungs-und Katasterverwaltung, (c) 2019
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Pegelwerte
in dB(A)

 <= 35
35 < <= 40
40 < <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 < <= 75
75 < <= 80
80 <  

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen
Vermessungs-und Katasterverwaltung, (c) 2019
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II. Obergeschoss h = 8,6 m, Nachtzeitraum

LL14775.2 / DL / 29.05.2020

Pegelwerte
in dB(A)

 <= 35
35 < <= 40
40 < <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 < <= 75
75 < <= 80
80 <  

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen
Vermessungs-und Katasterverwaltung, (c) 2019
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Anlage zum Berichtsentwurf Nr. LL14775.2/01 

Anlage 5: Darstellung der Lärmpegelbereiche gemäß DIN 4109 und der Bereiche für zu-

sätzliche textliche Festsetzungen 

  

  



Stadt Emden

Weiterführende schalltechnische Untersuchung zur Lärmsituation im Bereich
des Plangebietes D 156 "Conrebbersweg West" in 26721 Emden

Bebauungsplan D 156, Teil III

Lärmpegelbereiche nach DIN 4109

LL14775.2 / DL / 18.05.2020
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Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen
Vermessungs-und Katasterverwaltung, (c) 2019
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Stadt Emden

Schalltechnische Untersuchung zur Verkehrslärmsituation im Bereich
geplanter Wohnbauflächen im Stadtteil Conrebbersweg in Emden

Bebauungsplan D 156, Teil III

Darstellung der Bereiche für zusätzliche textliche Festsetzungen
zur Lärmvorsorge bzgl. Verkehrslärmeinwirkungen

LL14775.2 / DL / 18.05.2020

Zeichenerklärung

Hauptgebäude

Nebengebäude

Industriehalle

Lärmschutzwand

Emission Straße

Straße

Wand

Emission Schiene

Schiene

Wallneigung

Wallkrone

nachts > 50 dB(A):
schallgedämpfte Lüfter für vorwiegend
zum Schlafen genutzte Räume
erforderlich

tags 55 dB(A):
Einschränkungen für
Außenwohnbereiche nach DIN18005-1

tags 60 dB(A):
Einschränkungen für
Außenwohnbereiche nach DIN18005-1

tags 65 dB(A):
Einschränkungen für
Außenwohnbereiche nach DIN18005-1

tags 59 dB(A):
Einschränkungen für Außenwohnbereiche
unter Berücksichtigung der Abwägung nach 
16. BImSchV

tags 69 dB(A):
Einschränkungen für Außenwohnbereiche
unter Berücksichtigung der Abwägung nach 
16. BImSchV

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen
Vermessungs-und Katasterverwaltung, (c) 2019
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Anlage zum Berichtsentwurf Nr. LL14775.2/01 

Anlage 6: Rasterlärmkarten Straßen- und Schienenverkehr (Änderungsbereich FNP) 
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Stadt Emden

Weiterführende schalltechnische Untersuchung zur Lärmsituation im Bereich 
des Plangebietes D 156 "Conrebbersweg West" in 26721 Emden

Rasterlärmkarte, Verkehrslärm, Beurteilungspegel
Außenwohnbereiche h = 2,0 m, Tageszeitraum

LL14775.2 / DL / 18.05.2020

Pegelwerte
in dB(A)

 <= 35
35 < <= 40
40 < <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 < <= 75
75 < <= 80
80 <  
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Emission Straße

Straße
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Emission Schiene

Schiene

Wallneigung

Wallkrone

Grenzwertlinie

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen
Vermessungs-und Katasterverwaltung, (c) 2019
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Stadt Emden

Weiterführende schalltechnische Untersuchung zur Lärmsituation im Bereich 
des Plangebietes D 156 "Conrebbersweg West" in 26721 Emden

Rasterlärmkarte, Verkehrslärm, Beurteilungspegel
II. Obergeschoss h = 8,6 m, Tageszeitraum

LL14775.2 / DL / 18.05.2020

Pegelwerte
in dB(A)

 <= 35
35 < <= 40
40 < <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 < <= 75
75 < <= 80
80 <  
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Industriehalle

Beugungskante

Emission Straße

Straße

Wand

Emission Schiene

Schiene

Wallneigung

Wallkrone

Grenzwertlinie

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen
Vermessungs-und Katasterverwaltung, (c) 2019
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Stadt Emden

Weiterführende schalltechnische Untersuchung zur Lärmsituation im Bereich 
des Plangebietes D 156 "Conrebbersweg West" in 26721 Emden

Rasterlärmkarte, Verkehrslärm, Beurteilungspegel
II. Obergeschoss h = 8,6 m, Nachtzeitraum

LL14775.2 / DL / 29.05.2020

Pegelwerte
in dB(A)
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Wallneigung
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Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen
Vermessungs-und Katasterverwaltung, (c) 2019
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Anlage zum Berichtsentwurf Nr. LL14775.2/01 

Anlage 7: Übersichtslageplan mit Immissionspunkten an der Bestandsbebauung 
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Stadt Emden

Weiterführende schalltechnische Untersuchung zur Lärmsituation im Bereich
des Plangebietes D 156 "Conrebbersweg West" in 26721 Emden

Übersichtslageplan
Lage der Immissionspunkte

LL14775.2 / DL / 18.05.2020
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Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen
Vermessungs-und Katasterverwaltung, (c) 2019
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Anlage zum Berichtsentwurf Nr. LL14775.2/01 

Anlage 8: Lageplan der untersuchten Lärmschutzwand 
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Stadt Emden

Weiterführende schalltechnische Untersuchung
zur Lärmsituation im Bereich des Plangebietes
D 156 "Conrebbersweg West" in 26721 Emden

Lageplan
Lage der untersuchten Lärmschutzwand

LL14775.2 / DL / 18.05.2020
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Anlage 8

Neue Lärmschutzwand
mit 2,5 m Höhe


	Anlage 6 Ges.pdf
	Anlage 6.1 - RLK AWB tags
	Anlage 6.2 - RLK II. OG tags
	Anlage 6.3 - RLK II. OG nachts

	Anlage 5 Ges.pdf
	Anlage 5.1 - LPB Bplan D 156-III
	Anlage 5.2 - LPB Bplan D 156-III Txtl Fest

	Anlage 4 Ges.pdf
	Anlage 4.1 - RLK Bplan D 156-III AWB
	Anlage 4.2 - RLK Bplan D 156-III 2.OG tags
	Anlage 4.3 - RLK Bplan D 156-III 2.OG nachts

	Anlage 1 Ges.pdf
	Anlage 1.1 - Rahmenplan Gebietseinstufungen
	Anlage 1.2 - Rahmenplan Abschnitte




